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1. Einleitung 

1.1 Problemstellung 

 

Nach der IAS/IFRS-Verordnung 1606/2002 der Europäischen Union vom 

19.07.2002 werden kapitalmarktorientierte Unternehmen mit Sitz innerhalb 

des Europäischen Wirtschaftsraumes1 verpflichtet ab 2005 und in be-

stimmten Ausnahmefällen ab 20072, ihre Konzernabschlüsse nach den 

International Financial Reporting Standards (IFRS) zu erstellen.3 Den 

Staaten innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes wurde das Wahl-

recht überlassen, die Pflicht der Anwendung der IFRS auch auf nicht-

kapitalmarktorientierte Mutterunternehmen und Einzelunternehmen aus-

zudehnen.4 Der deutsche Gesetzgeber hat diese EU-Verordnung im 

Rahmen des Bilanzrechtsreformgesetzes (BilReG) übernommen. Hier-

nach wurden neben dem verpflichtenden Konzernabschluss nach IFRS für 

kapitalmarktorientierte Unternehmen i.S.d. § 315a Abs. 1 und 2 HGB auch 

ein Wahlrecht (§ 315a Abs. 3 HGB) für nicht-kapitalmarktorientierte Kon-

zernmutterunternehmen geschaffen5, von dem die meisten kleinen und 

mittelständischen Unternehmen (KMU) Gebrauch machen können. Der 

Einzelabschluss nach HGB ist neben dem IFRS Jahresabschluss aber 

weiterhin Pflicht.  

 

Jedoch beschäftigen sich immer mehr kleine und mittelständische Unter-

nehmen mit der Umstellung des Jahresabschlusses auf die IFRS. Von den 

kleinen und mittelständischen Unternehmen, die eine Umstellung von 

HGB auf die IFRS beabsichtigen, wurde als Hauptbeweggrund für die 

Umstellung die Harmonisierung des externen und internen Rechnungswe-

sens genannt. Jedoch ist die Anwendung der umfangreichen IFRS für vie-

le KMUs sehr kosten- und zeitintensiv. Dieses Problem hat auch das In-

ternational Accounting Standard Board (IASB) erkannt und hat das Projekt 

„IFRS for Small and Medium sized Entities“ (ED-IFRS-SME) ins Leben 

                                                 
1
 Norwegen, Liechtenstein und Island zählen neben den Mitgliedstaaten mit zum EWR (Vgl. hier-

zu EU-Kom. (Implementation), S. 1-3) 
2
 Vgl. VO (EG) 1606/2002 Artikel 9 

3
 Vgl. Röver (2007), S. XIX 

4
 Vgl. VO (EG) 1606/2002 Artikel 5 

5
 Vgl. Petersen (2006), S. 9-10 
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gerufen und am 15.02.2007 den Standardentwurf6 veröffentlicht. Nach 

Angaben des IASB sollen die Standards im ersten Quartal 2009 veröffent-

licht werden. 

 

Genau an diesem Zusammenhang setzt die vorliegende Arbeit an. Das 

Ziel der vorliegenden Diplomarbeit besteht darin, kleinen und mittelständi-

schen Unternehmen, die sich jetzt intensiv auf den Wechsel auf IFRS vor-

bereiten, einen theoretischen und praxisnahen Einblick von einem harmo-

nisierten internen und externen Rechnungswesen zu geben. Es wird un-

tersucht, in welchem Umfang sich die Rechnungslegung nach ED-IFRS-

SME für eine Harmonisierung des internen und externen Rechnungswe-

sens eignet. Dafür werden die Bestandteile des Jahresabschlusses nach 

ED-IFRS-SME nach ihrer Eignung zur Erfüllung der Funktionen des inter-

nen Rechnungswesens untersucht. Desweiteren wird untersucht, ob die 

wichtigsten Planungsinstrumente des internen Rechnungswesens sich 

teilweise oder sogar vollständig durch die externe Rechnungslegung er-

setzen lassen.  

 

Mit der „Corporate Performance Management“ (CPM) Anwendung 

„oneFinance“ des Unternehmens „pmOne AG“ soll eine vollständige Integ-

ration der Planungs- und Reporting - Anwendungen beispielhaft darge-

stellt und die daraus resultierenden Vorteile erörtert werden. 

1.2 Aufbau der Arbeit 

 

Zu Beginn der Untersuchung in Kapitel 2 werden zunächst die theoreti-

schen Grundlagen und Begriffsabgrenzungen dargestellt. Es wird dabei 

auf die Grundlagen des internen und externen Rechnungswesens einge-

gangen. 

 

Kapitel 3 widmet sich dem Thema Harmonisierung im Allgemeinen und 

der Rechnungslegung nach ED-IFRS-SME sowie deren Jahresabschluss-

bestandteilen. Die Jahresabschlussbestandteile werden anschließend auf 

                                                 
6
 Das Projekt wurde im Mai 2008 umbenannt in „IFRS for Private Entities“. Im weiteren Verlauf 

wird der Standardentwurf jedoch weiterhin als ED-IFRS-SME bezeichnet, weil hier keine inhaltli-

chen Änderungen vom IASB vorgenommen wurden. 
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ihre Eignung zur Erfüllung der internen Funktionen und Substitution der 

internen Instrumente untersucht. 

 

In Kapitel 4 wird anschließend ein Performance Management Tool 

„oneFinance“ des Unternehmens „pmOne AG“ vorgestellt und wie dieses 

Tool praktisch in der Lage ist, internes und externes Rechnungswesen zu 

harmonisieren und die zur Verfügung stehenden Daten sowohl für einen 

Jahresabschluss nach ED-IFRS-SME und HGB zu nutzen als auch für die 

Planung bis hin zur Kontrolle interner Daten.  

 

Im abschließenden Kapitel 5 werden alle Ergebnisse zusammengefasst 

und ein Resümee gezogen.   

2. Grundlagen des betrieblichen Rechnungswesens 
im Mittelstand 

2.1 Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) 

 

Für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) gibt es mehrere De-

finitionen und Abgrenzungen. Für die Wissenschaft und Praxis ist die 

KMU-Definition des Institutes für Mittelstandsforschung (IfM) von Bedeu-

tung. Hiernach werden Unternehmen als „klein“ definiert, die maximal 

neun Beschäftigte haben und unter einer Million Euro Umsatz pro Jahr 

generieren. Als „mittel“ werden Unternehmen definiert, die 10-499 Be-

schäftigte haben und 1-50 Mio. Euro Umsatz pro Jahr generieren. Darüber 

hinaus gilt das Unternehmen als „groß“.7   

 

Für die Gestaltung und Berechtigung der Inanspruchnahme von Förder-

mitteln8 ist jedoch die Definition der KMU nach der Empfehlung der Euro-

päischen Kommission vom 1.Januar 2005 maßgeblich. Tabellarisch sieht 

die Abgrenzung wie folgt aus: 

 

                                                 
7
 Vgl. IfM Bonn Mittelstandsdefinition: http://www.ifm-bonn.org/index.php?id=89 

8
 Beispielsweise bei der kfw Mittelstandsbank: http://www.kfw-

mittelstands-

bank.de/DE_Home/Service/Kreditantrag_und_Formulare/142291_KMU_Definition_ausfuellb.pdf 
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Unternehmensgröße 
Zahl der Beschäf-

tigten 
und  

Umsatz € / 
Jahr 

oder Bilanzsumme € 

kleinst bis 9   bis 2 Mio   bis 2 Mio 

klein bis 49   bis 10 Mio   bis 10 Mio 

mittel bis 249   bis 50 Mio   bis 43 Mio 
Abbildung 1: Definition der KMU nach der Empfehlung der EU-Kommission

9 

 

Eine eigenständige Definition von kleinen und mittleren Unternehmen lie-

fert der IASB im Rahmen des Projektes für eigenständige „IFRS for Small 

and Medium sized Entities“ (ED-IFRS-SME). Die Rechnungslegung ist 

anwendbar auf solche Unternehmen, die 

 

 nicht öffentlich rechenschaftspflichtig sind und 

 für allgemeine Zwecke bestimmte Abschlüsse10 für externe Adres-

saten aufstellen.11 

 

Für die Definition von nicht öffentlich rechenschaftspflichtigen Unterneh-

men verwendet der IASB eine Negativabgrenzung. Die Anwendung der 

Standards scheidet somit aus, wenn das Unternehmen öffentlich rechen-

schaftspflichtig ist, und zwar wenn 

 

 „es seinen Abschluss bei einer Wertpapieraufsicht oder einer ande-

ren Regulierungsstelle zum Zwecke der Emission jedweder Art von 

Instrumenten eingereicht hat oder dabei ist, ihn einzureichen, zu 

dem Zweck, eine Gruppe von Finanzinstrumenten an einem öffent-

lichen Markt zu emittieren; oder 

 es Vermögenswerte in der Eigenschaft eines Treuhänders für eine 

große Gruppe Außenstehender hält, wie z.B. eine Bank, ein Versi-

cherungsunternehmen, Börsenmakler, Pensionsfond, Investment-

fond oder eine Investmentbank.“12 

 

                                                 
9
 Vgl. KMU-Definition der Europäischen Kommission: 

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_de.htm 
10

 Ein Abschluss für allgemeine Zwecke dient den Adressaten, die nicht in der Lage sind, Berichte 

einzufordern, als Informationsquelle. Vgl. hierzu IFRS/IAS Portal: http://www.ifrs-

portal.com/Mittelstand/IFRS_fuer_KMU/Einfuehrung.html  
11

 Vgl. ED-IFRS-SME 1.1 
12

 ED-IFRS-SME 1.2 
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Das Handelsgesetzbuch hingegen definiert kleine und mittelgroße Kapi-

talgesellschaft nach § 267 HGB wie folgt: 

 

Typ 
Zahl der Be-
schäftigten 

oder 
Umsatz € / 

Jahr 
oder 

Bilanzsumme 
€ / Jahr 

kleine Kapitalgesellschaft < 50   < 8,03 Mio   < 4,015 Mio 

mittelgroße Kapitalgesellschaft < 250   < 32,12 Mio   < 16,06 Mio 

große Kapitalgesellschaft > 250   > 32,12 Mio   > 16,06 Mio 
Abbildung 2: KMU Definition des HGB

13 

 

Für diese Ausarbeitung ist die Abgrenzung und Definition der kleinen und 

mittelständischen Unternehmen des IASB im Rahmen des Projektes ED-

IFRS-SME maßgeblich. 

2.2 Betriebswirtschaftliches Rechnungswesen 

 

Auch zum Begriff des betriebswirtschaftlichen Rechnungswesens gibt es 

in der Literatur verschiedene Definitionen. Synonym wird der Begriff der 

Unternehmensrechnung sehr häufig in der Literatur verwendet. Nach 

Schneider, D. umfasst das betriebswirtschaftliche Rechnungswesen die 

Regeln, „nach denen der wirtschaftliche Aspekt vergangener, vorhandener 

oder erwarteter Tatbestände und Handlungsabläufe gemäß vorzugeben-

den Wissenswünschen strukturgleich in Zahlen abzubilden, d.h. zu mes-

sen ist.“14  

 

In dieser Ausarbeitung wird der Definition von Wöhe, G. / Döring, U. ge-

folgt, die sich der o.g. Definition von Schneider, D. anlehnt, wonach das 

betriebswirtschaftliche Rechnungswesen ein Informationsanbieter ist, „der 

seine Leistungen an verschiedene Informationsnachfrager abgibt.“15 Die 

Aufgabe des betriebswirtschaftlichen Rechnungswesens besteht in der 

Erfassung, Speicherung und Verarbeitung quantitativer Unternehmensda-

ten für vergangene oder künftige Abrechnungszeiträume.16 Auf eine um-

fassende Untersuchung des Begriffs wird an dieser Stelle verzichtet. 

 

                                                 
13

 Vgl. § 267 Abs. 1 bis 3 HGB 
14

 Schneider (1997), S. 3-4 
15

 Wöhe / Döring (2008), S. 687 
16

 Vgl. Wöhe / Döring (2008), S. 687 
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Das betriebswirtschaftliche Rechnungswesen wird in Deutschland traditio-

nell in zwei verschiedene Kategorien eingeteilt: internes und externes 

Rechnungswesen. Insbesondere mittelständische Unternehmen haben ihr 

Rechnungswesen bislang systematisch differenziert.17  Begründet wird 

diese Trennung durch die verschiedenen Informationsbedarfe der internen 

und externen Adressaten.18 Desweiteren wird die Trennung begründet mit 

den unterschiedlichen Zielsetzungen der handelsrechtlichen und der kos-

tenrechtlichen Ergebnisermittlung.19 Hierauf und auf die unterschiedlichen 

Informationsanforderungen des externen und internen Rechnungswesens 

wird in den nächsten Abschnitten näher eingegangen. 

2.3 Externes Rechnungswesen 

 

Der Begriff des externen Rechnungswesens umfasst die Rechenschaft, 

die als „nachprüfbares Wissen über die Erfüllung übernommener Aufga-

ben“20 verstanden wird, und die Bereitstellung umfangreicher sonstiger 

Informationen. Darunter fallen beispielsweise der Kreditstatus für Kreditin-

stitute, diverse andere Daten und Auskünfte für verschiedene Ämter, 

Kammern, Unternehmensverbände und Arbeitnehmer- sowie Arbeitgeber-

organisationen oder auch spezielle Berichte und Urkunden für Kunden.21 

Diese allgemeine Definition des externen Rechnungswesens geht aller-

dings weit über das Verständnis der externen Rechnungslegung. Diese 

wird definiert als „Rechenschaft zur Bemessung von Ansprüchen und Ver-

pflichtungen mit Hilfe eines Rechnungswesens“.22 Damit beschränkt sich 

die Rechnungslegung auf die Offenlegung gesetzlicher (HGB) und privat 

vertraglich (IFRS23 bzw. ED-IFRS-SME für nicht kapitalmarktorientierte 

Unternehmen) vereinbarten Informationen. Die Bereitstellung sonstiger 

Informationen bleibt hier unberührt. Aus Vereinfachungsgründen wird in 

dieser Arbeit der Begriff des externen Rechnungswesens mit dem Begriff 

der externen Rechnungslegung gleichgesetzt. 

                                                 
17

 Vgl. Ull (2006), S. 42 
18

 Vgl. Wöhe / Döring (2008), S. 687 
19

 Vgl. Unll (2006), S. 42 
20

 Schneider (1997), S. 7 
21

 Vgl. Stute (2007), S. 46-47 
22

 Schneider (1997), S. 5 
23

 Die Erstellung eines Jahresabschlusses nach IFRS ist für nicht kapitalmarktorientierte Unter-

nehmen freiwillig: § 315a Abs. 3 HGB 
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Die Informationsbedarfe lassen sich aus folgenden allgemeinen Fragestel-

lungen der externen Adressaten an das Management der Unternehmens-

leitung ableiten: 

 

Externe Adressaten Fragestellungen 

Gläubiger 

Wie sicher ist der Kredit in Zukunft? 
Benötigte Informationen über: 
- Höhe des Vermögens 
- Höhe der Schulden 
- Gewinn oder Verlust 

Anteilseigner, die nicht an 
der Geschäftsleitung betei-
ligt sind 

Wie hoch sind aktuelle und künftige Erfolge? 
Benötigte Informationen über: 
- Gewinn oder Verlust 
- Erfolgspotentiale 

Finanzbehörden 

Wie hoch sind die zu zahlenden Steuern? 
Benötigte Informationen über: 
- Bemessungsgrundlage Gewinnsteuern 
- Bemessungsgrundlage Umsatzsteuer 

Abbildung 3: Informationsbedürfnisse externer Adressaten
24 

 

Aus den o.g. Fragestellungen lassen sich auch die allgemeinen Ziele des 

externen Rechnungswesens ableiten. Das Hauptziel des externen Rech-

nungswesens ist demnach die Dokumentation über „die Erhaltung des 

nominellen Kapitals“.25  Um dieses Ziel zu erreichen, muss die Unterneh-

mensleitung gesetzliche und freiwillig auferlegte Rechnungslegungsvor-

schriften einhalten und über die Vermögens-, Schulden- und Ertragslage 

berichten. Auf die Rechnungslegung nach ED-IFRS-SME und der zu be-

richtenden Bestandteile wird im Abschnitt 3.2 und 3.3 näher eingegangen.  

2.4 Internes Rechnungswesen 

 

Im Gegensatz zum externen Rechnungswesen ist das interne Rech-

nungswesen absolut freiwillig und ist keinen gesetzlichen Regelungen un-

terworfen.26 „Die internen Unternehmensrechnungen dienen vornehmlich 

dazu, unternehmensinternen Empfängern Informationen über das betrieb-

                                                 
24

 In Anlehnung an: Wöhe / Döring (2008), S. 688 
25

 Ull (2006), S. 42 
26

 Vgl. Wöhe / Döring (2008), S. 689 
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liche Geschehen zur Verfügung zu stellen.“27 Zu den Adressaten des in-

ternen Rechnungswesens gehören die Unternehmensleitung, Manager 

und Controller, also die Entscheidungsträger des Unternehmens. Durch 

diese Bereitstellung der entscheidungsrelevanten Informationen können 

die Entscheidungsträger Dokumentations-, Planungs-, Steuerungs- und 

Kontrollaufgaben durchführen28, um der eigentlichen Zielsetzung des in-

ternen Rechnungswesens, der langfristigen Existenzsicherung und damit 

der Substanzerhaltung29, gerecht zu werden. Zudem sind die Informatio-

nen des internen Rechnungswesens die Basis für unternehmerische Ent-

scheidungen. 

 

Aber auch externe Adressaten können in bestimmten Fällen an unterneh-

mensinternen Rechnungen Interesse haben und diese auch verlangen. 

Gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen können solche 

Adressaten beispielsweise Groß- bzw. Keyaccount-Kunden, Großinvesto-

ren, Großgläubiger, Behörden oder einflussreiche Lieferanten sein. Es 

können also durchaus Überschneidungen und Berührungspunkte zwi-

schen internen und externen Adressaten vorkommen.30  

 

Aus den zu erfüllenden Aufgaben und Zielsetzung der Unternehmenslei-

tung lassen sich somit die im folgenden Abschnitt aufgeführten Funktionen 

des internen Rechnungswesens ableiten. 

2.4.1 Funktionen des internen Rechnungswesens 

 

Die wichtigsten Funktionen des internen Rechnungswesens sind Informa-

tion, Dokumentation, Planung, Entscheidung, Steuerung und Kontrolle. 

Diese Funktionen lassen sich nicht genau trennen. Vielmehr überschnei-

den sie sich und bauen aufeinander auf.31 

 

Besonders der Planungsfunktion wird eine zentrale Stellung zugerechnet. 

Diese Funktion „ist die gedankliche Vorbereitung zielgerichteter Entschei-

                                                 
27

 Stute (2007), S. 23 
28

 Vgl. Stute (2007), S. 23 
29

 Vgl. Ull (2006), S. 42 
30

 Vgl. Müller (2006), S. 17 
31

 Vgl. Stute (2007), S. 69 
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dungen“ und „das Bindeglied zwischen Zielsetzung und kalkuliertem Han-

deln.“32  

 

Aus der Planungsfunktion lassen sich also alle anderen Funktionen des 

internen Rechnungswesens ableiten. So müssen aus dem Planungsvor-

haben resultierende Wahlmöglichkeiten ausgewertet und über die Geeig-

netste entschieden und anschließend zielgerichtet über „Verhaltensbeein-

flussung von Handlungsträgern“33 gesteuert werden.  Über die Kontroll-

funktion lässt sich ex post überprüfen, ob die Ziele erreicht  wurden. Des-

weiteren lässt sich auch die Wirtschaftlichkeit getroffener Entscheidungen 

überprüfen.34 Die Voraussetzung zur Erfüllung dieser Funktionen ist die 

Versorgung35 der Entscheidungsträger mit qualitativ hochwertigen36 und 

standardisierten Informationen. Die Dokumentationsfunktion fordert des-

weiteren, dass die zugrunde liegenden Informationen belegbar, vollständig 

und durch Dritte nachvollziehbar sind. Im Rahmen des internen Rech-

nungswesens umfassen die Informations- und Dokumentationsfunktion 

nicht nur monetäre Größen, sondern auch mengenmäßige Berichtseinhei-

ten.37 

 

Um diese Anforderungen zu erfüllen, steht dem internen Rechnungswe-

sen eine Vielzahl an Instrumenten zur Verfügung. Die wichtigsten Instru-

mente für kleine und mittelständische Unternehmen werden im folgenden 

Kapitel dargestellt. 

2.4.2 Instrumente des internen Rechnungswesens 

 

Zu den Hauptinstrumenten des internen Rechnungswesens gehören die 

Kosten- und Leistungsrechnung sowie Investitions- und Finanzierungs-

rechnungen. 

                                                 
32

 Wöhe / Döring (2008), S. 81 
33

 Küpper (2005), S. 132 
34

 Vgl. Wöhe / Döring (2008), S. 689 
35

 Die Versorgung der Entscheidungsträger mit relevanten Informationen wird vom Controlling 

über die Koordinationsfunktion übernommen. De Koordinationsfunktion des Controllings wird in 

dieser Ausarbeitung jedoch nicht weiter untersucht. 
36

 Die Qualität der Informationen bestimmt sich nach Stute (2007), S. 71 nach Zweckorientiertheit, 

Präzision, Wahrscheinlichkeit (Grad der Sicherheit, wahr zu sein), Bestätigungsgrad, Überprüf-

barkeit, Objektivität und Aktualität. 
37

 Vgl. Stute (2007), S. 74-75 
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2.4.2.1 Kosten- und Leistungsrechnung 

 

Die betriebliche Kosten- und Leistungsrechnung ist eine kurzfristige Plan-

rechnung und basiert auf den Rechengrößen Kosten und Leistungen bzw. 

Erlösen. Der Planungszeitraum erstreckt sich bis zu einem Maximum von 

einem Jahr. Die Kapazitäten sind bei Kosten- und Leistungsrechnung ge-

geben und können kurzfristig nicht geändert werden.38  

 

Die Kosten sind dabei der „bewertete Verzehr von Gütern und Dienstleis-

tungen, der durch die betriebliche Leistungserstellung verursacht wird“.39 

Leistungen sind hingegen der „Wert aller erbrachten Leistungen im Rah-

men der typischen betrieblichen Tätigkeit“.40 

 

Der Hauptunterschied zwischen Aufwand und Kosten bzw. Ertrag und 

Leistung ist die Betriebsbedingtheit. Kann eine Wertminderung bzw. 

Wertmehrung eindeutig dem Betrieb zugeordnet werden, so handelt es 

sich um Kosten bzw. Leistungen. Ein weiteres konstitutives Merkmal der 

Kostenrechnung ist die genaue Unterscheidung zwischen Aufwand und 

Kosten. Die folgende Abbildung veranschaulicht diese Abgrenzung: 

 

Neutraler Aufwand 

Zweckaufwand 

   
Betriebsfremder 
Aufwand 

Außerordentlicher 
Aufwand 

Bewertungsbedingter 
Aufwand 

   

 -Spekulationsverluste 
 -Spenden 

 -Sturmschäden 
-Forderungsausfälle 

 -Abschreibung nach 
bilanzpolitischen 
Möglichkeiten 

   
   

Grundkosten 

Kalkulatorische Kosten 

   

Kalkulatorische 
Abschreibungen 

Kalkulatorische 
Wagnisse 

Zusatzkosten 

   

 -Abschreibung 
abweichend von 
bilanzpolitischen 
Möglichkeiten 

 -zeitlich geglätte-
ter außerordent-
licher Aufwand 

 -kalk. EK-Zinsen 
 -kalk. Miete 
 -kalk. Unternehmer-
lohn 

Abbildung 4: Detailabbildung von Aufwand und Kosten
41 

  

Zusatzkosten basieren auf entgangenen Erträgen aus dem Einsatz be-

trieblicher Faktoren, z.B. Arbeitskraft, Eigenkapital, eigene Räume etc., 

denen kein Aufwand gegenübersteht. Kalkulatorische Abschreibungen 

                                                 
38

 Vgl. Wöhe / Döring (2008), S. 689 
39

 Wöhe / Döring (2008), S. 695 
40

 Wöhe / Döring (2008), S. 695 
41

 In Anlehnung an: Wöhe / Döring (2008), S. 696 



2. Grundlagen des betrieblichen Rechnungswesens im Mittelstand 

11 

sowie kalkulatorische Wagnisse stellen dagegen Anderskosten dar, denen 

Aufwand gegenübersteht, jedoch in anderer Höhe.42 

 

Der Zweckaufwand und die Grundkosten bilden die Schnittstelle zwischen 

der Gewinn- und Verlustrechnung und der innerbetrieblichen Kosten- und 

Leistungsrechnung. In diesem Bereich sind die Kosten und Aufwendungen 

identisch. 

 

Die Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung werden in der folgen-

den Abbildung dargestellt: 

 

Planungsaufgabe Kontrollaufgabe Dokumentationsaufgabe 

Bewertung betrieblicher Handlungsal-
ternativen im Sinne einer Kosten-
Nutzen-Analyse 

Wirtschaftlichkeitskontrolle durch Soll-
Ist-Vergleich, z-B. durch Vergleich von: 
- geplanten Kosten 
- tatsächlichen Kosten 

Ermittlung der 
- Herstellungskosten für den Jahresab-
schluss 
- Selbstkosten bei der Kalkulation 
öffentlicher Aufträge 

Abbildung 5: Aufgaben der Kostenrechnung
43

 

 

Somit erfüllt die Kosten- und Leistungsrechnung die innerbetrieblichen 

Funktionen Planung, Entscheidung, Steuerung und Kontrolle für einen 

Zeitraum von maximal einem Jahr. 

 

Unterteilt wird die Kosten- und Leistungsrechnung in folgende Teilberei-

che: 

 Kostenartenrechnung 

 Kostenstellenrechnung 

 Kostenträgerrechnung 

 Kurzfristige Erfolgsrechnung 

 Deckungsbeitragsrechnung 

 

Im Rahmen der Diplomarbeit wird auf eine ausführliche Behandlung der 

Teilgebiete der Kostenrechnung verzichtet.44 

 

                                                 
42

 Vgl. Wöhe / Döring (2008), S. 697 
43

 Entnommen aus: Wöhe / Döring (2008), S. 917 
44

 Als Vertiefung wird empfohlen:  Wöhe / Döring (2008), S. 917 ff. 
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2.4.2.2 Investitions- und Finanzierungsrechnungen 

 

Investitions- und Finanzierungsentscheidungen sind miteinander verbun-

den. Jede Investitionsplanung impliziert gleichzeitig eine Finanzierungs-

planung für das Investitionsobjekt. 

 

„Von einer Investition spricht man, wenn die heutige Hingabe von Geld 

(=Auszahlung) in der Absicht erfolgt, mit dem Mitteleinsatz einen höheren 

Geldrückfluss (=Einzahlung) in Zukunft zu erreichen.“45 

 

Zu den Alternativen der Investitionen gehören: 

 Sachinvestitionen (Grundstücke, Maschinen, etc.) 

 Finanzinvestitionen (Wertpapiere, Beteiligungen, etc.) 

 Immaterielle Investitionen (Patente, Konzessionen, etc.) 

 Unternehmenskauf. 

 

Investitionsrechnungen haben die Aufgabe Informationen über die Vorteil-

haftigkeit der jeweiligen Investition oder Desinvestition zu liefern. Die In-

vestitionsrechnungen können somit bestehende Kapazitäten verändern. 

Damit haben die Investitionsrechnungen weitreichende Konsequenzen für 

die Zukunft des Unternehmens und beziehen sich auf einen langfristigen 

Planungszeitraum.46 

 

Die Investitionsrechnungen können in zwei verschiedene Verfahren unter-

teilt werden: 

 statische Investitionsrechnungen 

 dynamische Investitionsrechnungen. 

 

Zu den statischen Investitionsrechnungen gehören folgende Vergleichs-

rechnungen: 

 

 

                                                 
45

 Wöhe / Döring (2008), S. 516 
46

 Vgl. Wöhe / Döring (2008), S. 919 
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Statische Verfahren Rechengrößen 
Anzahl der 
Planungsperioden 

Kosten- 
vergleichsrechnung 

Kosten eine 

Gewinn- 
vergleichsrechnung 

Kosten und 
Erlöse 

eine 

Rentabilitäts- 
vergleichsrechnung 

Kosten und 
Erlöse 

eine 

Amortisations- 
rechnung 

Einzahlungen und 
Auszahlungen 

mehrere, max n 

Abbildung 6: Charakteristika statischer Verfahren der Investitionsrechnung
47 

 

Diese Verfahren werden besonders in der Praxis sehr häufig angewendet, 

da sie im Vergleich zu den dynamischen Verfahren einfach angewendet 

werden können. Jedoch ist die Planungsgenauigkeit bei der Anwendung 

der statischen Verfahren gering und kann zu unvorteilhaften Investitionen 

führen.48   

 

Die dynamischen Verfahren der Investitionsrechnungen verfolgen ebenso 

das Ziel, eine verlässliche Aussage über eine Vorteilhaftigkeit einer künfti-

gen Investitionsalternative zu machen. Im Gegensatz zu den einperiodig-

statischen Verfahren versuchen die dynamischen Verfahren alle finanziel-

len Auswirkungen einer Investition über den gesamten Investitionszeit-

raum zu erfassen und zu bewerten.49 Zudem hat die dynamische Investiti-

onsrechnung „die Aufgabe, Zahlungen, die zu unterschiedlichen Zeitpunk-

ten anfallen, durch Aufzinsung bzw. Abzinsung auf einen einheitlichen 

Zeitpunkt vergleichbar zu machen.“50 

 

Zu den dynamischen Investitionsrechnungen gehören: 

 Kapitalwertmethode 

 Annuitätenmethode 

 Methode des internen Zinsfußes51 

 

Diese Verfahren sind im Gegensatz zu den statischen Verfahren sehr ge-

nau. Jedoch ist die Anwendung der dynamischen Verfahren sehr aufwen-

dig und mit einem hohen Zeit- und Kostenaufwand verbunden. 

                                                 
47

 Entnommen aus: Wöhe/Döring (2008), S. 527 
48

 Vgl. hierzu weitere Ausführungen in Wöhe/Döring (2008), S. 526-532 
49

 Vgl. Wöhe/Döring (2008), S. 532 
50

 Wöhe/Döring (2008), S. 534 
51

 Vgl. hierzu weitere Ausführungen in Wöhe/Döring (2008), S. 532-557 
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„Unter Finanzierung versteht man die Bereitstellung finanzieller Mittel, die 

zur Durchführung einer Investition benötigt werden.“52 

 

Die folgende Abbildung zeigt die unterschiedlichen Finanzierungsformen: 

 

Abbildung 7: Systematik der Finanzierungsformen
53 

 

Die jeweils nach ihrer Fristigkeit zu unterscheidenden Finanzierungsrech-

nungen verfolgen unter dem Oberziel der langfristigen Gewinnmaximie-

rung das Ziel, die beste Finanzierungsmöglichkeit für das anstehende In-

vestitionsobjekt zu wählen. 

 

Zu unterscheiden sind: 

 strategische Finanzplanung (Planungszeitraum: >5 Jahre) 

 mittelfristige Finanzplanung (Planungszeitraum: 1-5 Jahre) 

 kurzfristige Finanzplanung / Liquiditätsplanung (Planungszeitraum: 

1-12 Monate)  

 

Auf detailliertere Betrachtung der Investitions- und Finanzierungsrechnun-

gen wird in dieser Ausarbeitung verzichtet.54  

                                                 
52

 Wöhe/Döring (2008), S. 516 
53

 In Anlehnung an: Wöhe/Döring (2008), S. 519 
54

 Weiterführende und detaillierte Informationen können entnommen werden aus: Wöhe/Döring 

(2008), S. 515 ff. 
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3. Harmonisiertes Rechnungswesen auf ED-IFRS-
SME Basis 

 

3.1 Harmonisierung 

 

In diesem Abschnitt der Ausarbeitung wird der Begriff der Harmonisierung 

beschrieben sowie deren mögliche Ausgestaltung. Es wird darauf einge-

gangen, welche Gründe für bzw. gegen eine Harmonisierung des internen 

und externen Rechnungswesens sprechen.  

3.1.1 Begriff der Harmonisierung 

 

Die Harmonisierung des Rechnungswesens beinhaltet drei Ausprägun-

gen: 

1) externe Harmonisierung als Annäherung von externen Rech-

nungslegungssystemen (IFRS, ED-IFRS SME, US-GAAP, HGB); 

2) interne Harmonisierung als Annäherung von Instrumenten der in-

ternen Unternehmensrechnungen (z.B. Kostenrechnung und In-

vestitionsrechnung) und 

3) intern-externe bzw. extern-interne Harmonisierung als Annähe-

rung der internen und externen Rechnungslegung.55 

 

In der Literatur finden sich synonym zum Begriff Harmonisierung auch die 

Bezeichnungen: Konvergenz, (Re-)Integration, Vereinheitlichung, Anglei-

chung und Andere.  

 

Als erstes deutsches Unternehmen stellte die Siemens AG im Jahr 1992 

das externe Rechnungswesen auf das Umsatzkostenverfahren um und 

verwendete die Gewinn- und Verlustrechnung auch für Zwecke des inter-

nen Rechnungswesens. Damit löste das Unternehmen eine breite Diskus-

sion darüber aus, ob und inwieweit das externe Rechnungswesen in der 

Lage ist, Funktionen des internen Rechnungswesens zu erfüllen.56  Auch 

in dieser Ausarbeitung wird diese Frage untersucht. 

                                                 
55

 Vgl. Stute (2007), S. 28 
56

 Vgl. Ziegler (1994); Küpper, H.-U (1995); Hebeler (2003); Küting, K./Lorson (1999), S.47-57; 

Müller (2006); Stute (2007) 
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3.1.2 Umfang, Intensität und Richtung der Harmonisierung 

 

Der Umfang und die Möglichkeit der Harmonisierung werden durch die 

unterschiedlichen Funktionen von internem und externem Rechnungswe-

sen und deren Instrumenten bestimmt.57 Wie bereits im Abschnitt 2.3 be-

schrieben, erfüllt das externe Rechnungswesen die Funktionen Informati-

on, Dokumentation, Kapitalerhaltung und Zahlungsbemessung. Auch das 

interne Rechnungswesen erfüllt die Informations- und Dokumentations-

funktion, hinzukommen allerdings noch die Funktionen Planung, Entschei-

dung, Steuerung und Kontrolle.58 

 

Die Frage ist, welche Funktionen und Instrumente in die Harmonisierung 

einbezogen werden sollen und welche nicht.  

 

Im Extremfall könnten alle Unternehmensrechnungen einbezogen werden, 

sodass externes und internes Rechnungswesen komplett verschmelzen. 

Nach herrschender Meinung der Literatur erscheint die Umsetzung der 

Harmonisierung aller Unternehmensrechnungen aufgrund verschiedener 

Rechnungsadressaten und Zweckpolarität jedoch nicht möglich.59 So 

scheidet die Zahlungsbemessungsfunktion der externen Rechnungsle-

gung aus dem Umfang der Harmonisierung aus, weil die ED-IFRS-SME 

Rechnungslegung nicht an den nationalen Steuergesetzgeber gekoppelt60 

(kein Maßgeblichkeitsprinzip) und „von vorneherein für unternehmerische 

Steuerungszwecke untauglich“61 ist. Auch die Entscheidungsfunktion des 

internen Rechnungswesens ist nach herrschender Meinung aus dem 

Harmonisierungsumfang auszuschließen, da das externe Rechnungswe-

sen „keine Daten für Entscheidungen über preis- und sortimentspolitische 

Fragen, Eigenfertigung oder Fremdbezugsüberlegungen, Engpass- oder 

auch Losgrößenoptimierungen“62 liefert. Ob diese Aussage auch für die 

ED-IFRS-SME Rechnungslegung zutrifft, wird in Kapitel 3 überprüft. Un-

strittig ist jedoch, dass die Dokumentations- und Informationsfunktion des 

                                                 
57

 Vgl. Stute (2007), S. 33 
58

 Vgl. Kapitel 2.4.1 
59

 Vgl. Müller (2006), S. 34 
60

 Vgl. Stute (2007), S. 34 
61

 Coenenberg (2003), S. 22 
62

 Stute (2007) S. 33-34 
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externen Rechnungswesens sich für die Steuerungs-, Kontroll- und Pla-

nungsfunktion des internen Rechnungswesens generell eignen.63 Zu hin-

terfragen ist allerdings, auf welchen zeitlichen Bezugsrahmen dies zutrifft. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass nur ziel- und zweckkonfor-

me Funktionen und Instrumente des gesamten Rechnungswesens in den 

Harmonisierungsumfang einbezogen werden können.64 Selbst wenn eini-

ge Bereiche nicht in den Harmonisierungsumfang einbezogen werden 

können, sollte die Datenbasis der Berechnung nur einmal aus Konsistenz-

gründen vorhanden sein.  

 

Die Intensität der Harmonisierung bestimmt dabei das Ausmaß der Über-

einstimmung der in den Umfang der Harmonisierung aufgenommenen 

Funktionen und Instrumente.65  

 

Einhundert Prozent Übereinstimmung bedeutet demnach eine vollständige 

Konvergenz mit einer totalen Funktionserfüllung durch die externe Rech-

nungslegung und einer vollständigen Substitution der Instrumente des in-

ternen Rechnungswesens. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass 

die externen und internen Unternehmensrechnungen die gleichen Re-

chengrößen und –daten verwenden.66 Dazu gehören gemeinsame und 

einheitliche Datenbestände bzw. Datenbanken und gleiche Berechnungs-

verfahren.67 Nur wo es unbedingt notwendig ist, könnten einzelne Abwei-

chungen zugelassen werden68, die allerdings das Ausmaß der Harmoni-

sierung wieder reduzieren.  

Im anderen Extremfall kann der Grad der Harmonisierung in einem Unter-

nehmensbereich Null betragen, wenn die Berechnungsgrundlagen nicht 

übereinstimmen oder nicht zur Verfügung stehen. In diesem Fall ist jedoch 

die sachgerechte Erfüllung der Ziele des internen und externen Rech-

nungswesens zu hinterfragen. Wenn unterschiedliche Berechnungsgrund-

lagen und inkonsistente Daten verwendet werden, wird entweder dem ex-

                                                 
63

 Vgl. Müller (2006), S. 35-36; Coenenberg (2003), S. 22 
64

 Vgl. Coenenberg (2003), S. 22 
65

 Vgl. Müller (2006), S. 37 
66

 Vgl. Stute (2007), S. 35 
67

 Vgl. Küpper (2005), S. 134 
68

 Vgl. Müller (2006), S. 38 
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ternen oder internen Adressaten ein falsches oder zumindest unvollstän-

diges Bild dargestellt. 

 

Es gibt zwei Richtungen, wie sich das interne und externe Rechnungswe-

sen annähern können. Einerseits ist es möglich, dass das interne sich an 

das externe  Rechnungswesen annähert. Ebenso ist es möglich, dass das 

externe sich an das interne Rechnungswesen annähert. Abhängig ist dies 

vom Zeithorizont.69 Aufgrund der fehlenden Flexibilität der externen Rech-

nungslegung, bedingt durch den langwierigen Prozess der Normenset-

zung, kann die Anpassung der externen Rechnungslegung an das interne 

Rechnungswesen nur langfristig betrachtet werden. In den vergangenen 

Jahren wurden beispielsweise die Kapitalflussrechnung, Segmentbericht-

erstattung sowie viele Zusatzangaben im Anhang als Bestandteile im Jah-

resabschluss aufgenommen.70 Externe Rechnungslegung ist demnach 

kurzfristig „als Status quo anzunehmen und eine Angleichung hat aus 

Richtung der internen Unternehmensrechnungen zu erfolgen.“71Demnach 

„erfolgt eine zeitlich differenzierte, bilaterale Harmonisierung des externen 

und internen Rechnungswesens.“72 

  

                                                 
69

 Vgl. Müller (2006), S. 38 
70

 Vgl. Stute (2007), S.36 
71

 Stute (2007), S.35 
72

 Müller (2006), S. 38 
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Folgende Abbildung veranschaulicht abschließend die Zusammenhänge: 

 

Abbildung 8: Umfang der Harmonisierung
73 

 

3.1.3 Harmonisierungsgründe 

 

In der Literatur werden verschiedene Gründe sowohl für als auch gegen 

die Harmonisierung des externen und internen Rechnungswesens darge-

legt und begründet. Im Folgenden werden die wichtigsten Argumente für 

und gegen die Harmonisierung genannt. 

  

                                                 
73

 Eigene Darstellung in Anlehnung an: Stute (2007), S.37 
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3.1.3.1 Gründe gegen die Harmonisierung 

 

Das erheblich voneinander abweichende Interesse der internen und ex-

ternen Adressaten ist eines der wichtigsten Gründe gegen eine vollständi-

ge Harmonisierung des internen und externen Rechnungswesens.74 

 

Die Umstellung auf ein harmonisiertes System führt zu hohen einmaligen 

Kosten. Oftmals werden diese Kosten von den Verantwortlichen unter-

schätzt. Die Kosten für eine Umstellung auf ein harmonisiertes System 

lassen sich in vier Kategorien differenzieren: Bereitstellung von Personal, 

Aus- und Weiterbildung, EDV-Anpassungen und Kosten für die Inan-

spruchnahme externer Dienstleister.75  

 

Die externe Rechnungslegung unterliegt zudem einem stetigen Wandel, 

der sich bei einem vollständig harmonisierten System auch auf die inter-

nen Unternehmensrechnungen auswirkt. Ebenso schlagen sich die Wahl-

rechte und Ermessungsspielräume in einem harmonisierten System auf 

die betrieblichen Rechnungen durch.76 

 

Die Trennung des internen und externen Rechnungswesens dient auch 

zum Schutz gegen unerwünschte Einblicke Unternehmensexterner. Dieser 

Vorteil ist vor allem für die Unternehmensleitung aus bilanzpolitischer 

Sicht sehr wertvoll.    

 

3.1.3.2 Gründe für die Harmonisierung 

 

Zu den wichtigsten Gründen für ein harmonisiertes Rechnungswesen ge-

hört die Steigerung der Effizienz77, bzw. Wirtschaftlichkeit78 der gesamten 

Unternehmensrechnung, weil die für externe Zwecke erhobenen Daten 

auch für Zwecke der internen Unternehmensrechnungen verwendet wer-

den können und umgekehrt. Dadurch werden Mehrfacherfassung und -

                                                 
74

 Vgl. Stute (2007), S.42 
75

 Vgl. Röver (2007), S. XXI 
76

 Vgl. Stute (2007), S. 43 
77

 Vgl. Stute (2007), S. 40 
78

 Vgl. Küpper (2006), S. 134 
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speicherung der Daten verhindert.79 Die erzeugten Daten und Informatio-

nen können aufgrund der Standardisierung schneller, günstiger und trans-

parenter dargestellt werden.80  

 

Ein weiterer Grund für die Harmonisierung ist die Reduktion der Manipula-

tions- und Gestaltungsspielräume, die aufgrund des Ansatzes kalkulatori-

scher Kosten im internen Rechnungswesen entstehen.81 

 

Für den gehobenen Mittelstand mit mehreren Managementebenen ist eine 

einheitliche Anknüpfungsgröße82 zur Bewertung der erfolgsorientierten 

und variablen Entlohnung ebenfalls von großer Bedeutung.83    

 

Da Unternehmen sich dem ständig zunehmenden internationalen Wettbe-

werbsdruck und damit auch steigender Komplexität in der Unternehmens-

leitung stellen müssen, steigt die Notwendigkeit für ein Steuerungssystem, 

das ohne Akzeptanz- und Verständnisprobleme im gesamten Unterneh-

men angewendet werden kann. Dies betrifft nicht nur große Unternehmen, 

sondern zunehmend auch kleine und mittelständische Unternehmen, die 

mit Auslandsniederlassungen agieren.84  Diese Tendenz führt nach herr-

schender Meinung85 der Literatur dazu, dass die Anwendung international 

anerkannter Rechnungslegungsstandards (IFRS) auch eines der wichtigs-

ten Gründe für die Harmonisierung des Rechnungswesens innerhalb des 

Unternehmens darstellt. 

 

Sowohl intern als auch externen werden mögliche Akzeptanz- und Ver-

ständigungsprobleme sowie Kommunikations- und Interpretationsschwie-

rigkeiten, die zu Informationsverzerrungen und Denkfehlern führen kön-

nen, durch ein harmonisiertes Rechnungswesen vermieden.86    

                                                 
79

 Vgl. Küpper (2006), S. 134 
80

 Vgl. Stute (2007), S. 40-41 
81

 Vgl. Müller (2006), S. 42 
82

 Beispielsweise Kennzahlen, siehe Anhang 8 
83

 Vgl. Stute (2007), S. 40-41 
84

 Vgl. Müller (2006), S. 40-41 
85

 Vgl. Müller (2006), S. 40-41; Stute (2007), S. 38-39 
86

 Vgl. Müller (2006), S. 41 
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3.2 Rechnungslegung nach ED-IFRS-SME 

3.2.1 Ziele und Anforderungen der ED-IFRS-SME Rechnungsle-
gung 

 

Die grundlegende Zielsetzung des IASB besteht darin, qualitativ hochwer-

tige, verständliche und durchsetzbare Standards weltweit zu entwickeln. 

Diese Standards sollen speziell auf die Bedürfnisse der Adressaten von 

Jahresabschlüssen kleinerer und mittelständischer Unternehmen ausge-

richtet sein.87 Nach ED-IFRS-SME 2.1 besteht die konkrete Zielsetzung 

des Jahresabschlusses in der Bereitstellung von Informationen über die 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie den Cash-Flows des Unter-

nehmens, die für wirtschaftliche Entscheidungen eines weiten Kreises von 

Adressaten  nützlich sind. Die Adressaten des ED-IFRS-SME Jahresab-

schlusses sind im Abschnitt 2.3 in Abbildung 3 dargestellt. 

 

Nach Auffassung des IASB haben die im Management vertretenen Adres-

saten und Finanz- bzw. Steuerbehörden erheblich bessere Möglichkeiten, 

an entscheidungsrelevante Informationen heranzukommen.88 Daher wer-

den diese Adressaten bei der Aufzählung nicht berücksichtigt. 

 

Die hervorgehobene Informationsfunktion und die Rechenschaftslegungs-

funktion des ED-IFRS-SME-Abschlusses sind damit identisch mit dem 

IAS/IFRS-Abschluss.89 

 

Auch die qualitativen Anforderungen an die Rechnungslegung nach ED-

IFRS-SME entsprechen im Grundsatz den Anforderungen des IAS-

Frameworks90 der IFRS full, allerdings ohne Unterscheidung in Primär- 

und Sekundargrundsätze.91 Analog zu IFRS full werden demnach folgen-

de Anforderungen an die Rechnungslegung nach ED-IFRS-SME gestellt: 

  

                                                 
87

 Vgl. http://www.ifrs-portal.com/Mittelstand/IFRS_fuer_KMU/IFRS_fuer_KMU_01.htm 
88

 Vgl. ED-IFRS GS 30-31 
89

 Vgl. Kirsch (2007), S.10 
90

 Vgl. IAS/IFRS Framework 24-44 
91

 Vgl. Kirsch (2007), S.11 
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1) Verständlichkeit (ED-IFRS-SME 2.2); 

2) Relevanz (ED-IFRS-SME 2.3); 

3) Wesentlichkeit (ED-IFRS-SME 2.4); 

4) Verlässlichkeit (ED-IFRS-SME 2.5); 

5) Wirtschaftliche Betrachtungsweise (ED-IFRS-SME 2.6); 

6) Vorsicht (ED-IFRS-SME 2.7); 

7) Vollständigkeit (ED-IFRS-SME 2.8); 

8) Vergleichbarkeit (ED-IFRS-SME 2.9); 

9) Zeitnähe (ED-IFRS-SME 2.10) und 

10) Abwägung von Nutzen und Kosten (ED-IFRS-SME 2.11). 

 

3.2.2 Förderung der Harmonisierung des Rechnungswesens 

 

Der Beweggrund für den Wechsel auf die IFRS full ist hauptsächlich die 

erhoffte Ersparnis an Arbeit, Zeit und Geld. Die wichtigste Komponente 

zur Ersparnis ist ein einheitliches internes und externes Rechnungswesen. 

Die Rechnungslegung nach IFRS erfüllt hierfür die Anforderungen an ein 

harmonisiertes Rechnungswesen durch die „True and Fair View“ Darstel-

lung des Unternehmens:92  

  

                                                 
92

 Stute (2007), S. 3-4 
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Anforderungen an harmonisiertes Rehnungswesen 

 

Entsprechungen in den IFRS-
Rechnungslegungsgrundsätzen 

  
 

 

Anreizverträglichkeit 
Objektivität 

 

Verlässlichkeit, 
Wesentlichkeit 

Zielkongruenz Wirtschaftliche Betrachtungsweise 

  
 

 

Kommunikationsfähigkeit 

Verständlichkeit 

 

Verständlichkeit 

Akzeptanz 
Relevanz, Wirtschaftliche Betrachtungswei-

se, Verlässlichkeit, Wesentlichkeit 

  
 

 

Analysefähigkeit 

Relevanz 

 

Relevanz, Wesentlichkeit, Vollständigkeit, 
Zeitnähe 

Vergleichbarkeit Vergleichbarkeit 

  
 
 

 

 

Wirtschaftlichkeit 

 

Wirtschaftliche Betrachtungsweise 

Abbildung 9: Anforderungen an harmonisiertes Rechnungswesen
93 

 

Die Beweggründe für die Umstellung auf die IFRS full wurden vom Bun-

desverband der Deutschen Industrie e.V. in Zusammenarbeit mit 

Ernst&Young untersucht. In dieser Studie wurden insg. 820 Unternehmen 

untersucht und davon ca. 43% als klein und mittel eingestuft. 

 

Abbildung 10: Beweggründe für die Umstellung auf die IFRS
94 

                                                 
93

 In Anlehnung an: Müller (2006), S. 49 
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Durch diese Abbildung wird der Kausalzusammenhang zwischen den Vor-

teilen, die aus der Harmonisierung des Rechnungswesens resultieren95, 

und der Akzeptanz der IFRS Rechnungslegung deutlich.  

 

Dadurch, dass die ED-IFRS-SME mit den IFRS full in den Zielen und An-

forderungen übereinstimmen, ist davon auszugehen, dass die Beweg-

gründe für die Umstellung auf die ED-IFRS-SME gleich bleiben.  

 

3.3 Bestandteile des ED-IFRS-SME-Abschlusses 

 

Ein Abschluss nach ED-IFRS-SME-Abschluss besteht aus folgenden Be-

standteilen:96 

 Bilanz 

 Gewinn- und Verlustrechnung 

 Eigenkapitalveränderungsrechnung, die entweder 

o alle Veränderungen des Eigenkapitals aufzeigt oder 

o „die Änderungen des Eigenkapitals mit Ausnahme solcher, 

die aus Transaktionen mit Anteilseignern in ihrer Eigenschaft 

als Anteilseigner entstehen, zeigt“97 

 Kapitalflussrechnung 

 Anhang, der die maßgeblichen Bilanzierungs- und Bewertungsme-

thoden zusammenfasst und sonstige Erläuterungen enthält. 

 

Desweiteren müssen laut ED-IFRS-SME 3.12 im Abschluss Vergleichsin-

formationen hinsichtlich der vorangegangenen Perioden für alle quantitati-

ven Informationen angegeben werden. Ebenfalls müssen Vergleichsinfor-

mationen in die verbalen und beschriebenen Informationen einbezogen 

werden.98 

 

                                                                                                                                      
94

 BDI Umfrage, Rechnungslegung im Umbruch, S. 26: http://www.bdi-

online.de/Dokumente/Steuer-Haushaltspolitik/00090C0F.pdf  
95

 Siehe Abschnitt 3.1.3.2 
96

 Vgl. ED-IFRS-SME 3.15 
97

 ED-IFRS-SME 3.15 (c) 
98

 Vgl. Kirsch (2007), S.27 

http://www.bdi-online.de/Dokumente/Steuer-Haushaltspolitik/00090C0F.pdf
http://www.bdi-online.de/Dokumente/Steuer-Haushaltspolitik/00090C0F.pdf
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Eine Segmentberichterstattung ist nach ED-IFRS-SME 31.1 nicht ver-

pflichtend. Entschließt sich das Unternehmen allerdings für eine Seg-

mentberichterstattung, so müssen alle Vorschriften des IFRS 8 eingehal-

ten werden.99 

3.3.1 Bilanz 

 

Der Abschnitt 4 des Entwurfs enthält grundlegende Regelungen über die 

Aufstellung einer Bilanz. Eine Mustergliederung nach ED-IFRS-SME 4.2 

zeigt, welche Posten grundsätzlich auszuweisen sind. Darüber hinaus 

muss eine Gliederungserweiterung vorgenommen werden, wenn eine sol-

che Darstellung für das Verständnis der Finanzanlage des Unternehmens 

von Bedeutung ist.100 In den ED-IFRS-SME 4.12-4.14 müssen zudem In-

formationen entweder in der Bilanz oder im Anhang ausgewiesen werden. 

Hiernach muss das Unternehmen die Klassen von Sachanlagen, die For-

derungen sowie Vorauszahlungen und sonstige Beträge, das Vorratsver-

mögen sowie unfertige Erzeugnisse und Fertigerzeugnisse, die Rückstel-

lungen und das Eigenkapital und die dahinter stehenden Anteilsrechte 

tiefer untergliedern.101 

 

Nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit und der Zusammenfassung von 

Posten nach ED-IFRS-SME 3.13 ist eine Gliederungskürzung zulässig, 

wenn betreffende Jahresabschlussposten unwesentlich sind.102 

 

Laut ED-IFRS-SME 4.5 muss das Unternehmen grundsätzlich die Bilanz 

in kurz- und langfristige Vermögenswerte sowie in kurz- und langfristige 

Schulden unterteilen. In ED-IFRS-SME 4.6 und 4.8 werden die kurzfristi-

gen Vermögenswerte und Schulden definiert. Langfristige Vermögenswer-

te und Schulden werden dagegen negativ abgegrenzt, d.h. sie liegen im-

mer dann vor, wenn keine kurzfristigen Vermögenswerte und Schulden 

vorliegen.103 

                                                 
99

 Vgl. ED-IFRS-SME 31.1 (Anmerkung: Der IFRS 8 ersetzt den IAS 14 (IFRS 8.37) und ist erst-

mals ab 01.01.2009 anzuwenden. Eine frühere Anwendung ist zulässig nach IFRS 8.35) 
100

 Vgl. Kirsch (2007), S.28 / ED-IFRS-SME 4.3 und 4.10a 
101

 Vgl. ED-IFRS-SME 4.12-4.14 
102

 Vgl. Kirsch (2007), S.28 
103

 Vgl. ED-IFRS-SME 4.7 und 4.9 
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Ein spezifisches Berichtsformat (z.B. Staffel- oder Kontoform) schreibt die 

Rechnungslegung nach ED-IFRS-SME nicht vor.104 

 

Eine Musterbilanz nach den o.g. Vorschriften der ED-IFRS-SME in Konto-

form ohne Wahlpflichtangaben ist unter Anhang 1 zu finden. 

3.3.2 Gewinn- und Verlustrechnung 

 

Die GuV-Rechnung stellt die Erträge und Aufwendungen des Unterneh-

mens für eine Periode dar.105 Die Mindestgliederung der GuV-Rechnung 

werden in ED-IFRS-SME 5.3-5.4 geregelt. Wie auch in der Bilanz müssen 

zusätzliche Posten, Überschriften und Zwischensummen in der GuV-

Rechnung dargestellt werden, wenn es für das Verständnis der Ertragsla-

ge des Unternehmens relevant ist.106 

 

Zusätzlich muss das Unternehmen nach ED-IFRS-SME 5.8 eine Auf-

wandsgliederung entweder nach der Art der Aufwendungen (Gesamtkos-

tenverfahren)107 oder nach der Funktion der Aufwendungen (Umsatzkos-

tenverfahren)108 darstellen, je nachdem welche Darstellungsweise verläss-

lichere und relevantere Informationen ermöglicht. Es wird empfohlen, die 

Gliederung nach dem Gesamtkostenverfahren oder Umsatzkostenverfah-

ren in der GuV-Rechnung abzubilden109, andernfalls muss sie im Anhang 

abgebildet sein.110 Entscheidet sich das Unternehmen für das Umsatzkos-

tenverfahren, so müssen zusätzliche Informationen über die Art der Auf-

wendungen, incl. des Aufwandes für planmäßige Abschreibungen und 

Amortisationen, und des Aufwandes für Leistungen an Arbeitnehmer an-

gegeben werden.111 Weiterhin müssen entweder in der GuV-Rechnung 

oder im Anhang die „wesentlichen Sondereffekte“112, z.B. außerordentli-

                                                 
104

 Vgl. Kirsch (2007), S.29 
105

 Vgl. ED-IFRS-SME 5.1 
106

 Vgl. ED-IFRS-SME 5.5 
107

 Vgl. ED-IFRS-SME 5.8a 
108

 Vgl. ED-IFRS-SME 5.8b 
109

 Vgl. ED-IFRS-SME 5.9 
110

 Vgl. Kirsch (2007), S.31 
111

 Vgl. ED-IFRS-SME 5.10 
112

 Vgl. ED-IFRS-SME 5.7a – 5.7h 
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che Abschreibungen, gesondert angegeben werden, denn außerordentli-

che Posten kennt die ED-IFRS-SME Rechnungslegung nicht.113  

 

Eine Mustergliederung für eine ED-IFRS-SME GuV-Rechnung ist unter 

Anhang 2 zu finden. 

3.3.3 Eigenkapitalveränderungsrechnung 

 

Folgende Positionen sind in der Eigenkapitalveränderungsrechnung zwin-

gend vorgeschrieben:114 

a) das Periodenergebnis; 

b) jeder Ertrags- und Aufwandsposten, der für die betreffende Periode 

nach der ED-IFRS-SME-Rechnungslegung direkt im Eigenkapital 

erfasst wird, sowie die Summe dieser Posten; 

c) Gesamtertrag und -aufwand für die Periode (Summe aus a) und b)), 

aufgeteilt nach Konzernanteil und Minderheitenanteil; 

d) Auswirkungen von Änderungen der Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden und der Berichtigung von Fehlern gemäß ED-IFRS-

SME 10, getrennt nach jeder Eigenkapitalkomponente. 

 

Folgende Positionen müssen dagegen als Wahlpflichtangaben entweder 

in der Eigenkapitalveränderungsrechnung oder im Anhang ausgewiesen 

werden:115 

a) Beträge der Einlagen von den Anteilseignern und der Dividenden-

zahlungen sowie sonstiger Ausschüttungen an die Anteilseigner, 

wobei die Ausgabe von Aktien, Geschäftsvorfälle mit eigenen Antei-

len sowie Dividendenzahlungen und sonstige Ausschüttungen an 

die Anteilseigner gesondert auszuweisen sind; 

b) Betrag der angesammelten Ergebnisse (Gewinnrücklagen) zu Be-

ginn und zum Ende der Berichtsperiode sowie die Bewegungen 

während der Periode; 

c) Überleitungsrechnung der Buchwerte jeder Kategorie des gezeich-

neten Kapitals und aller direkt im Eigenkapital erfasster Ertrags- 

                                                 
113

 Vgl. ED-IFRS-SME 5.6 
114

 Vgl. ED-IFRS-SME 6.2 
115

 Vgl. ED-IFRS-SME 6.3 
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und Aufwandsposten nach ED-IFRS-SME 6.2b zu Beginn und am 

Ende der Periode, die jede Bewegung gesondert angibt. 

 

Das Unternehmen kann auf eine Eigenkapitalveränderungsrechnung ver-

zichten, „wenn die Veränderungen des Eigenkapitals eines Unternehmens 

während einer Berichtsperiode lediglich aus dem Periodenergebnis, Divi-

dendenzahlungen, Korrekturen von Fehlern früherer Perioden und Ände-

rungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethode resultieren“.116 Das 

Unternehmen darf in diesem Fall die Eigenkapitalveränderungsrechnung 

durch eine (kombinierte) GuV-Rechnung sowie Gewinnrücklagenentwick-

lungsrechnung ersetzen, da sich diese Eigenkapitalveränderungen nur in 

den Gewinnrücklagen niederschlagen.117 Unter dieser Voraussetzung 

kann die (kombinierte) GuV-Rechnung sowie Gewinnrücklagenentwick-

lungsrechnung im Anhang 3 als Fortführung der eigentlichen GuV-

Rechnung angesehen werden. 

3.3.4 Kapitalflussrechnung 

 

Die Kapitalflussrechnung vermittelt den Lesern des Jahresabschlusses 

Informationen über die Bewegungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmit-

teläquivalente des Unternehmens. Zahlungsmittel bestehen aus Bareinla-

gen und Sichteinlagen, Zahlungsmitteläquivalente dienen dem Unterneh-

men hingegen „zur Aufrechterhaltung der jederzeitigen Zahlungsbereit-

schaft“.118 Desweiteren werden Zahlungsmitteläquivalente in ED-IFRS-

SME 7.2 definiert. Die Cashflows der Berichtsperiode werden getrennt 

nach der betrieblichen Tätigkeit, der Investitions- und der Finanzierungstä-

tigkeit dargestellt.119  

 

Für die Darstellung der Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit gibt es zwei 

unterschiedliche Methoden. Zum einen die direkte Methode und zum an-

deren die indirekte Methode. Bei der direkten Methode werden die Brutto-

auszahlungen der jeweiligen Hauptklassen den Bruttoeinzahlungen ge-

                                                 
116

 ED-IFRS-SME 3.16 
117

 Vgl. Kirsch (2007), S.34 
118

 Kirsch (2007), S.35 
119

 Vgl. ED-IFRS-SME 7.1 
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genübergestellt.120 Die indirekte Methode erlaubt dem Unternehmen, den 

Cashflow durch eine Korrektur des Periodenergebnisses um Bestands-

veränderungen (Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten)121, nicht zah-

lungswirksame Aufwendungen und Erträge122 und sonstige Posten, die in 

die Bereiche Investition oder Finanzierung fallen123, zu ermitteln. Für die 

Ermittlung des Cashflows aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit ist 

die direkte Methode zwingend vorgeschrieben.124 

 

Ein Muster der ED-IFRS-SME Kapitalflussrechnung ist unter Anhang 4 zu 

finden.  

3.3.5 Anhang 

 

Der Anhang des Standardentwurfs hat den Zweck der Darstellung zusätz-

licher Angaben zum Jahresabschluss des Unternehmens. Darin enthalten 

sind verbale Beschreibungen oder Untergliederungen der Abschlusspos-

ten und Informationen über einzelne Posten, die nicht angesetzt werden 

dürfen.125 

 

Folgende Aufgaben bzw. Funktionen übernimmt im Wesentlichen der An-

hang nach ED-IFRS-SME:126 

a) Erläuterungsfunktion 

Der Anhang soll über die Grundlagen der Aufstellung des Ab-

schlusses und die besonderen Bilanzierungs- und Bewertungsme-

thoden spezielle Informationen enthalten.127  

b) Entlastungsfunktion 

Hiernach werden im Anhang Informationen aufgenommen, die zwar 

von ED-IFRS-SME gefordert werden (Wahlpflichtangaben des An-

                                                 
120

 Vgl. ED-IFRS-SME 7.7a 
121

 Vgl. ED-IFRS-SME 7.8a 
122

 Vgl. ED-IFRS-SME 7.8b 
123

 Vgl. ED-IFRS-SME 7.8c 
124

 Vgl. ED-IFRS-SME 7.10 Satz 1 
125

 Vgl. ED-IFRS-SME 8.1 
126

 Vgl. Kirsch (2007), S.41 
127

 Vgl. ED-IFRS-SME 8.2a 
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hangs), aber nicht Bestandteil des eigentlichen Jahresabschlusses 

sind.128 

Dadurch werden die übrigen Bestandteile129 des Jahresabschlus-

ses hinsichtlich des Detaillierungsgrades entlastet. 

c) Ergänzungsfunktion 

Nach der Ergänzungsfunktion liefert der Anhang zusätzliche Infor-

mationen über einzelne Posten, die nicht Bestandteil des Jahres-

abschlusses sind, jedoch für das Verständnis der Posten eine Re-

levanz haben.130 

 

Der Anhang kann wie folgt gegliedert werden:131 

 

(1) Allgemeine Erklärung  

zur Übereinstimmung des vorliegenden Jahresabschlusses mit den 

Regelungen des „IFRS for SMEs“132 

 

(2) Darstellung der wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

 

a) Bewertungsgrundlagen, die bei der Erstellung des Jahresabschlus-

ses herangezogen wurden:133 

 historische Anschaffungs- und Herstellungskosten 

 fortgeführte Anschaffungs- und Herstellungskosten 

 beizulegender Zeitwert 

 beizulegender Zeitwert abzüglich Veräußerungskosten 

 

b) ausgeübte Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte 

 

c) sonstige ausgeübte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die 

eine Relevanz für das Verständnis aufweisen 

 

                                                 
128

 Vgl. ED-IFRS-SME 8.2b 
129

 ED-IFRS-SME 3.15a – 3.15d 
130

 Vgl. ED-IFRS-SME 8.2c 
131

 Vgl. Kirsch (2007), S.41-42 und ED-IFRS-SME 8.4 – 8.7 
132

 ED-IFRS-SME 8.4a 
133

 Vgl. Kirsch (2007), S.23 und ED-IFRS-SME 8.4b i.V.m. 8.5 sowie 2.40 – 2.43 
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d) Erläuterungen zur Ermessensausübung des Managements nach 

ED-IFRS-SME 8.6 und der wichtigsten zukunftsbezogenen Annah-

men sowie der sonstigen wesentlichen Quellen von Schätzungsun-

sicherheiten nach ED-IFRS-SME 8.7 

 
(3) ergänzende Informationen 

zu den Posten, die im Jahresabschluss134 dargestellt sind, in der Rei-

henfolge, in der jeder Abschlussbestandteil und jeder Posten darge-

stellt wird 

 

(4) andere Angaben 

einschließlich der Eventualschulden und Eventualforderungen, nicht bi-

lanzierte vertragliche Verpflichtungen, nicht finanzielle Angaben sowie 

Dividenden (Dividendenzahlungen, vorgeschlagene oder beschlossene 

Dividenden und aufgelaufene nicht bilanzierte Vorzugsdividenden) 

 

Alle Anhangsangaben sind, soweit praktikabel, systematisch darzustellen. 

Jeder Posten des Jahresabschlusses hat einen Querverweis auf alle dazu 

gehörigen Informationen im Anhang aufzuweisen.135   

 

Weitergehende Angabepflichten, die wahlweise in der Bilanz, GuV-

Rechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung oder im Anhang erfüllt 

werden müssen, sind in weiteren Abschnitten136 des ED-IFRS-SME Stan-

dards enthalten. Eine Checkliste und ein Musterabschluss137 im ED-IFRS-

SME138 können als eine Hilfestellung für die Erstellung des Jahresab-

schlusses herangezogen werden. Zusätzlich muss ein Unternehmen, das 

extern auferlegten Kapitalvorschriften unterliegt, nach ED-IFRS-SME 8.8 

angeben, welcher Art diese Vorschriften sind,  wie mit ihnen umgegangen 

wird und ob diese eingehalten worden sind. Zu den extern auferlegten Ka-

pitalvorschriften können beispielsweise von Banken auferlegte Kapitalrest-

                                                 
134

 Vgl. Kapitel 3.3 ausgenommen Anhang 
135

 Vgl. ED-IFRS-SME 8.3 
136

 Vgl. Kirsch (2007), S.42 und ED-IFRS-SME 9 ff. 
137

 Im Anhang 12 ist ein Musterabschluss nach ED-IFRS-SME dargestellt. 
138

 Siehe hierzu: ED-IFRS-SME (2007), Musterabschluss und Angabecheckliste: 

http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/101B6D1C-4679-4299-9D53-

120A6000013D/0/DE_ED_SME_IG.pdf 

http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/101B6D1C-4679-4299-9D53-120A6000013D/0/DE_ED_SME_IG.pdf
http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/101B6D1C-4679-4299-9D53-120A6000013D/0/DE_ED_SME_IG.pdf
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riktionen (Einhaltung bestimmter Werte für Deckungs- oder Liquiditätsgra-

de, etc.) sein.139 

 

Weitere Detaillierungen der Rechnungslegungsvorschriften und Konsoli-

dierung im ED-IFRS-SME Abschluss wird in dieser Ausarbeitung nicht 

eingehender behandelt. Im nächsten Abschnitt folgt eine Untersuchung 

der beschriebenen Bestandteile des ED-IFRS-SME Abschlusses auf ihre 

Eignung zur Funktionserfüllung des internen Rechnungswesens. 

3.3.6 Wesentliche Unterschiede zum HGB 

 

Die Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz zählen laut § 247 Abs. 1 

HGB neben Anlage- und Umlaufvermögen, Eigenkapital und Schulden zu 

den gesondert auszuweisenden Positionen. Gemäß § 266 Abs. 1 Satz 1 

HGB ist für Kapitalgesellschaften die Kontoform für die Bilanz vorge-

schrieben. Kleine Kapitalgesellschaften140 nach § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB 

brauchen nur eine verkürzte Bilanz aufstellen. Die Verwendung der Konto-

form in der Bilanz schreibt ED-IFRS-SME dagegen nicht vor. Entschei-

dend ist, dass alle Positionen des ED-IFRS-SME 4.2 dargestellt werden 

müssen. 

 

In der Gewinn- und Verlustrechnung nach § 277 Abs. HGB werden alle 

Aufwendungen und Erträge, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstä-

tigkeit angefallen sind, dem außerordentlichen Ergebnis zugeschrieben. 

Soweit die ausgewiesenen Beträge für die Beurteilung der Ertragslage 

nicht von untergeordneter Bedeutung sind, müssen diese Beträge im An-

hang erläutert werden. Dazu zählen beispielweise Einflüsse aus der Auf-

gabe von Geschäftsbereichen, Zuschüsse ohne Gegenleistungen sowie 

Gewinne und Verluste aus Schadensfällen.141 Die Rechnungslegung nach 

ED-IFRS-SME kennt keine außerordentlichen Posten142, jedoch müssen 

nach ED-IFRS-SME 5.7 die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsposten 

nach ED-IFRS-SME 5.7 (a) – (h) gesondert in der GuV oder Anhang dar-

gestellt werden. Die Entscheidung, welche Erfolgsbestandteile als wesent-
                                                 
139

 Vgl. Kirsch (2007), S.43 
140

 Im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB; siehe zudem die erläuterten Unterschiede in Kap. 2.1 
141

 Vgl. Pollens (2006), S. 189 
142

 Vgl. ED-IFRS-SME 5.6 
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lich oder unwesentlich zu deklarieren sind, liegt allerdings in erster Linie 

im Ermessen des bilanzierenden Unternehmens.143 

 

Die Aufstellung der Eigenkapitalveränderungsrechnung ist nach HGB 

nicht zwingend erforderlich, da Personengesellschaften und Einzelkaufleu-

te diese nach § 13 Abs. 3 Satz 2 PublG nicht zu erstellen brauchen. Nach 

ED-IFRS-SME ist die Eigenkapitalveränderungsrechnung ein zwingender 

Bestandteil des Jahresabschlusses. Jedoch kann diese in die GuV inte-

griert und als kombinierte GuV-Rechnung ausgewiesen werden. 

 

Die Kapitalflussrechnung nach §297 Abs. 1 HGB nur für Konzernab-

schlüsse verpflichtend. Die Regelungen des ED-IFRS-SME 7 gelten je-

doch auch für einen Einzelabschluss. Desweiteren fordert der DRS 2, der 

die Aufstellung der Kapitalflussrechnung regelt, wesentlich umfangreiche-

re Zusatzangaben als ED-IFRS-SME.144 

 

Der Anhang ist nach § 264 Abs. 1 Satz 1 HGB nur von Kapitalgesellschaf-

ten zu erstellen. Personengesellschaften145 und Einzelkaufleute sind dem-

nach von der Aufstellung befreit. Der Anhang nach ED-IFRS-SME 8 ist 

jedoch mit seinen sehr detaillierten Angaben ein Pflichtbestandteil des 

Jahresabschlusses. 

 

Eine tabellarische Gegenüberstellung der wichtigsten konzeptionellen Un-

terschiede zwischen der IFRS full Rechnungslegung, da diese in den we-

sentlichen Punkten mit den ED-IFRS-SME übereinstimmen,  und HGB ist 

unter Anhang 5 dieser Ausarbeitung dargestellt. 

 

Die Unterschiede zwischen den IFRS full und ED-IFRS-SME Rech-

nungslegungsvorschriften liegen vor allem in vereinfachten Ansatz- und 

Bewertungsvorschriften und geringeren Angabepflichten im Anhang des 

Jahresabschlusses. Regelungen in IFRS full, die für KMUs weniger rele-

vant sind, wurden in die ED-IFRS-SME nicht aufgenommen. Dazu gehö-

ren beispielsweise Regelungen bzgl. equity-settled share based payment 
                                                 
143

 Vgl. Pronobis (2007), S. 38ff 
144

 Vgl. Pollens (2006), S. 190 
145

 Mit Ausnahme des § 264a HGB 
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(IFRS 2), Interim Financial Reporting (IAS 34) oder Segmentberichterstat-

tung (IFRS 8).146 In solchen konkreten Fällen wird auf die Regelungen in 

IFRS full verwiesen. Im Abschnitt 27 des ED-IFRS-SME (Leistungen an 

Arbeitnehmer) ist, abweichend zu den in IAS 19 eingeräumten Wahlrech-

ten in IFRS full, Pflicht, dass versicherungsmathematische Gewinne und 

Verluste sofort ergebniswirksam in der GuV zu erfassen sind. Jedoch wer-

den den KMUs weitere Wahlrechte eingeräumt, die die IFRS full Rech-

nungslegung nicht vorsieht. Dazu zählen beispielsweise Entwicklungskos-

ten, die entweder aktiviert (wie IFRS full) oder als Aufwand erfasst werden 

können.147 

3.4 Eignung der Bestandteile des ED-IFRS-SME Jahresab-
schlusses zur Erfüllung der Funktionen des internen 
Rechnungswesens 

3.4.1 Erfüllung der Informations- und Dokumentationsfunktion 
des internen Rechnungswesens durch die Bestandteile 
des ED-IFRS-SME Jahresabschlusses 

 

Sowohl die Bilanz als auch die Gewinn- und Verlustrechnung der ED-

IFRS-SME Rechnungslegung stellen detaillierte Informationen über die 

Vermögens- und Ertragslage des Unternehmens über eine bestimmte Be-

richtsperiode zur Verfügung. Diese Informationen stellen die Basis für  um-

fangreiche Unternehmensanalysen dar.  

 

Die Eigenkapitalveränderungsrechnung liefert zudem Informationen über 

die Veränderung des Eigenkapitals des Unternehmens über eine Be-

richtsperiode. Der Informationsempfänger kann sich genau über die Ent-

wicklung der Gewinnrücklagen und Dividendenzahlungen informieren. 

Weitere Ertragsanalysen werden möglich, da die Eigenkapitalverände-

rungsrechnung Informationen über erfolgswirksame und erfolgsunwirksa-

me Transaktionen enthält, die direkt mit dem Eigenkapital verrechnet wur-

                                                 
146

 Vgl. DRS Committee e.V., IASB/IFRIC- Projekte: 

http://www.standardsetter.de/drsc/projects_drsc/index.php?site=1&lang=german&site=2&primary

_key=24  
147

 Vgl. DRS Committee e.V., IASB/IFRIC- Projekte: 

http://www.standardsetter.de/drsc/projects_drsc/index.php?site=1&lang=german&site=2&primary

_key=24  

http://www.standardsetter.de/drsc/projects_drsc/index.php?site=1&lang=german&site=2&primary_key=24
http://www.standardsetter.de/drsc/projects_drsc/index.php?site=1&lang=german&site=2&primary_key=24
http://www.standardsetter.de/drsc/projects_drsc/index.php?site=1&lang=german&site=2&primary_key=24
http://www.standardsetter.de/drsc/projects_drsc/index.php?site=1&lang=german&site=2&primary_key=24
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den. Zu den erfolgsunwirksamen Transaktionen gehören beispielsweise 

Privatentnahmen. 

 

Wenn zusätzlich die Kapitalflussrechnung als Informationsquelle herange-

zogen wird, werden noch weitere Analysemöglichkeiten eröffnet. Diese 

bietet die Informationen über den Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit. Mit 

dieser Information als Grundlage kann beispielsweise der dynamische 

Verschuldungsgrad des Unternehmens berechnet werden. 

 

Durch die freiwillige Erstellung der Segmentberichterstattung werden zu-

dem weitere, auf die einzelnen Segmente des Unternehmens zielende, 

Informationen erhältlich.  

 

Darüber hinaus werden im Anhang erläuternde Informationen in Bezug auf 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden dargestellt. Desweiteren enthält 

der Anhang weiterführende und ergänzende Wahlpflichtangaben. Diese 

dienen zum tieferen Verständnis der dargelegten Informationen in den üb-

rigen Bestandteilen des Jahresabschlusses. Auch diese Daten können für 

weitere Analyse- und Planzwecke verwendet werden. 

 

Alle Bestandteile eignen sich grundsätzlich zur Erfüllung der Dokumentati-

onsfunktion, wenn diese als Grundlage eine einheitliche Buchführung und 

Datenverarbeitung haben. Durch eine sorgfältige und richtige Buchführung 

und entsprechender Ablage der Dokumente, Rechnungen, Schriftverkehr, 

etc. können alle in den Bestandteilen enthaltenen Informationen überprüft 

und nachvollzogen werden. Bei größeren mittelständischen Unternehmen 

ist zudem eine Segmentberichterstattung empfehlenswert, da diese weite-

re Möglichkeiten zur detaillierten Überprüfung der Informationen der ein-

zelnen Segmente ermöglicht. 

 

Somit kann festgehalten werden, dass die Bestandteile des ED-IFRS-SME 

Jahresabschlusses sich grundsätzlich für die Befriedigung der Informati-

ons- und Dokumentationsbedürfnisse der internen Adressaten eignen und 

eine realitätsnahe Darstellung der Vermögens- und Ertragslage des Un-

ternehmens liefern mit tendenziell geringen stillen Reserven aufgrund der 
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untergeordneten Bedeutung des Vorsichtsprinzips und des Fair-Value-

Ansatzes für bestimmte Vermögenswerte.148 

 

Kritisch anzumerken ist jedoch, dass die im Jahresabschluss bereitgestell-

ten Informationen nicht zeitnah sind. Interne Unternehmensrechnungen 

benötigen eine stets aktuelle Informationsbasis. Dieses Problem kann al-

lerdings durch eine monatliche, wöchentliche oder sogar tägliche Erstel-

lung eines Zwischenberichts149 gelöst werden. Jedoch erhöhen sich der 

Arbeitsaufwand und die Kosten für die Bereitstellung der Informationen. 

Besonders die aufwendige Erstellung des Anhangs mit qualitativ hochwer-

tigen Informationen ist problematisch. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die 

Bestandteile des Jahresabschlusses keine mengenmäßigen Informatio-

nen, beispielsweise die Gesamtmenge der verkauften Produkte in der 

vergangenen Periode, enthalten. Weiterhin sind Informationen über kon-

krete interne Zielvorgaben nicht ersichtlich. Lediglich die wichtigsten zu-

kunftsbezogenen Annahmen des Managements150 können einen Anhalts-

punkt für die Zielsetzung liefern.151 Ebenso fehlen Informationen über die 

Qualität der Unternehmensleitung und des Managements.   

3.4.2 Erfüllung der Planungsfunktion des internen Rechnungs-
wesens durch die Bestandteile des ED-IFRS-SME Jahres-
abschlusses 

 

Wie bereits im Kapitel 2.4.1. angesprochen, nimmt die Planungsfunktion 

innerhalb des internen Rechnungswesens eine zentrale Position ein. Die 

Planungsfunktion ist gebunden an konkrete Ziele, die sich aus den Ober-

zielen, z.B. Gewinnmaximierung, Existenzsicherung, Substanzerhaltung 

etc., ergeben. Folglich kann die Planung, abhängig vom Komplexitätsgrad 

und zeitlicher Reichweite der Ziele wie folgt untergliedert werden: 

 

 

                                                 
148

 Der Begriff Fair-Value wird synonym zu den Begriffen beizulegender (Zeit-)Wert und Bewer-

tung zum Zeitwert verwendet. Vgl. hierzu Röver (2007), S. 46 ff. 
149

 Vgl. ED-IFRS-SME 37.1-37.2 i.v.m. IAS 34 
150

 Vgl. ED-IFRS-SME 8.7 
151

 Die Zielbildung wird als eine Funktion der Unternehmensleitung verstanden. Aus den Informa-

tionen der Bestandteile können jedoch konkrete Ziele formuliert werden. 
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Strategische Planung Taktische Planung Operative Planung 

Zeithorizont langfristig (>5 Jahre) mittelfristig (1-5 Jahre) kurzfristig (<1 Jahr) 

Zielausrichtung 
Erreichung der Ober-
ziele 

Erreichung der Zwi-
schenziele 

Erreichung der Unter-
ziele 

Unsicherheitsgrad extrem hoch hoch gering 

Datenprognose 
vorw. qualitativ grob 
strukturiert 

quantitativ grob struk-
turiert 

quantitativ fein struk-
turiert 

Kapazitätsveränderung ja: Rahmenplanung ja: Detailplanung 
nein: Kapazität = Da-
tum 

Hierarchieebene Unternehmensleitung 
mittlere Führungs-
ebene 

untere Führungsebene 

Abbildung 11: Merkmale der strategischen, taktischen und operativen Planungsebene
152 

 

Auf der strategischen Ebene sind langfristige Ziele angesiedelt. Die Errei-

chung der Ziele wird entsprechend langfristig und sehr grob geplant.  

 

Diese strategische Planung ist zugleich ein konkretes Ziel für die taktische 

Ebene mit einem Zeithorizont von 1-5 Jahren. Auf dieser Ebene wird ge-

plant, was für das Erreichen des Ziels notwendig ist. Es wird bei der Pla-

nung analysiert, welche Probleme der Zielerreichung im Wege stehen und 

stehen könnten. Beispielsweise könnte bei der Analyse festgestellt wer-

den, dass die derzeitige Kapazitätsauslastung der Maschinen bereits voll 

ausgeschöpft ist und nicht genügend Personal zur Verfügung steht. Die 

festgestellten Probleme bilden die Basis für Planrechnungen (Investitions- 

und Finanzrechnungen), die zur Erweiterung der Kapazitäten dienen.      

 

Das Ergebnis der taktischen Planung ist zugleich auch das Ziel für den 

operativen Bereich mit einem Planungshorizont von maximal einem Jahr. 

Auf dieser Ebene werden bei gegebener Kapazität die zur Zielerreichung 

notwendigen Kosten- und Leistungsrechnungen erstellt. 

 

Zwischen allen Ebenen sollte im Idealfall eine Rückkopplung bestehen, 

die die Anpassung der Pläne und Ziele bei Problemfällen auf allen Ebenen 

ermöglichen soll. 

 

                                                 
152

 Eigene Darstellung in Anlehnung an: Wöhe / Döring (2008), S. 84 
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Die Planung setzt auf allen Ebenen eine genaue Analyse der gegenwärti-

gen, vor allem aber der künftigen Unternehmenssituation voraus. Zur Ana-

lyse des Istzustands liefern die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrech-

nung die grundlegenden monetären Informationen über Vermögens- und 

Ertragslage des Unternehmens. Die Kapitalflussrechnung liefert zudem 

grundlegende Informationen über die Finanzlage. Die Eigenkapitalverän-

derungsrechnung liefert detaillierte Informationen über das Eigenkapital. 

Aus dem Anhang können weiterführende Angaben zu den einzelnen Posi-

tionen der anderen Bestandteile entnommen werden.  

 

Für die Analyse der künftigen Unternehmenssituation werden prognosti-

zierte Daten notwendig. Mit Hilfe der Fortschreibung oder anderer 

Prognosemethoden153 können die vergangenheitsorientierten Bestandteile 

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Kapitalflussrechnung zu 

künftigen Plan-Bestandteilen abgeleitet und für die Analyse der künftigen 

Unternehmenssituation verwendet werden. Abhängig von der Anzahl ver-

schiedener Szenarien und Alternativen, die dem Planer zur Verfügung 

stehen, werden in der Regel mehrere verschiedene Planbestandteile er-

stellt. Kritisch anzumerken ist hierbei, dass die einfache Methode der Fort-

schreibung eine gleichbleibende Entwicklung des Unternehmensumfeldes 

voraussetzt. Gerade bei kleinen und mittelständischen Unternehmen ist 

dies eher die Ausnahme. Weiterhin ist anzumerken, dass diese Daten 

sehr grob strukturiert sind und der Unsicherheitsfaktor extrem hoch ist. 

Somit eignen sich auf diese Weise hergeleiteten Planbestandteile nur für 

strategische und wertmäßige Überlegungen.  

Für die Herleitung der Planbilanz, Plan-GuV und Plan-

Kapitalflussrechnung liefert der Anhang der ED-IFRS-SME Rechnungsle-

gung Anhaltspunkte zu Ermessungsausübung des Managements, wichti-

ge zukunftsbezogene Annahmen sowie Quellen der Schätzungsunsicher-

heiten.154 Eine Besonderheit der ED-IFRS-SME Rechnungslegung ist die 

verpflichtende Angabe von extern auferlegten Kapitalvorschriften155, die 

ebenfalls zur Herleitung verwendet werden können. Der Informationsge-

halt der Planbestandteile kann erheblich gesteigert werden, wenn neben 
                                                 
153

 Siehe Anhang 13: Prognosemethoden  
154

 Vgl. ED-IFRS-SME 8.6 und 8.7 
155

 Vgl. ED-IFRS-SME 8.8 und Kap. 3.3.5 
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der Fortschreibung der Daten auch künftige Investitions-, Desinvestitions- 

und Finanzierungsvorhaben unter der Einbeziehung des Unsicherheits-

grades und des Zeitbezuges berücksichtigt werden. Mit Hilfe der Analyse 

der Plan-Bestandteile können Probleme und Gefahren des Unternehmens 

frühzeitig erkannt und entsprechend Lösungsalternativen ausgearbeitet, 

bewertet und über die beste Alternative entschieden werden.  

 

Die Plan-Bestandteile stellen zudem die Basis für Plan-Kennzahlen dar, 

die wiederum für Steuerungs- und Kontrollzwecke verwendet werden kön-

nen. 

 

Grundlegendes Problem, das die Eignung der Bestandteile der Rech-

nungslegung nach ED-IFRS-SME für die taktische und operative Planung 

grundsätzlich negiert, ist die Tatsache, dass die Planung davon abhängt, 

welche Ziele intern verfolgt werden. Diese Ziele sind jedoch nicht explizit 

aus den Informationen, die die Rechnungslegung liefert, ablesbar. Viel-

mehr liefert das interne Berichtswesen156 alle Informationen, aus denen 

die Ziele intern abgeleitet und formuliert157 werden. Anhand dieser Istwerte 

wird unter Berücksichtigung extern auferlegter Rechnungslegungsvor-

schriften und der unternehmensinternen Ziele der Jahresabschluss mit 

den beschriebenen Bestandteilen erstellt. Auch wenn die Rechnungsle-

gung nach ED-IFRS-SME sehr viel aussagekräftigere Daten liefert als das 

HGB158, so sind noch immer zahlreiche Wahlmöglichkeiten zur Gestaltung 

der Daten in der Rechnungslegung möglich. Dadurch könnte es zu erheb-

lichen Fehleinschätzungen der Prognosewerte kommen.  Desweiteren ist 

der Berichtszyklus der Bestandteile von einem Jahr ebenfalls kritisch zu 

bewerten. Unterjährige (saisonale) Schwankungen der Daten in den Be-

standteilen können aus den Bestandteilen, außer ansatzweise im freiwillig 

erstellten Zwischenbericht, somit nicht entnommen und in die Planrech-

nungen einbezogen werden. 

 

Angaben über Mengen und Ressourcen, wie beispielsweise nicht bilanzie-

rungsfähige immaterielle Vermögenswerte, darunter zählen Kundenbezie-
                                                 
156

 Internes ERP-System wird in Kap. 4.1 näher erörtert. 
157

 Beispielsweise über die Budgetierung (Anhang 10) oder Balanced Scorecard (Anhang 9).  
158

 Vgl. hierzu Kap. 3.3.6 
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hungen, Know-How, Mitarbeiterfähigkeiten, Lieferantenbeziehungen, 

selbst erstellte Marken, Patente und Lizenzen, kennt die Rechnungsle-

gung nach ED-IFRS-SME nicht. Ebenso können Informationen über das 

wirtschaftliche Umfeld159 und kalkulatorische Kosten des Unternehmens 

nicht aus den Bestandteilen entnommen werden. An dieser Stelle ist ein 

Rückgriff auf interne Daten erforderlich.  

 

Schlussfolgernd lässt sich festhalten, dass nur interne Daten sich für eine 

detaillierte Planung eignen. Ein Versuch eine Planung nur auf Basis von 

Informationen aus den Bestandteilen eines für externe Berichterstattung 

aufgestellten Jahresabschlusses ohne konkrete Zielvorgaben und vielen 

Bewertungswahlmöglichkeiten würde im taktischen sowie operativen Be-

reich des Unternehmens zu erheblichen Fehleinschätzungen führen. Le-

diglich für eine sehr grobe und langfristige Rahmenplanung können die 

Informationen aus den Bestandteilen und durch die einfache Fortschrei-

bung ermittelten Planbestandteile verwendet werden.  

3.4.3 Erfüllung der Entscheidungsfunktion des internen Rech-
nungswesens durch die Bestandteile des ED-IFRS-SME 
Jahresabschlusses 

 

Die Entscheidungsfunktion baut grundsätzlich auf der Planungsfunktion 

auf. Die Planungsfunktion des internen Rechnungswesens liefert Informa-

tionen über bestehende und bereits bewertete Planalternativen, die sich 

an der Zielausrichtung des Unternehmens orientieren. Wie auch bei Plan-

vorhaben und der daraus resultierenden Alternativen können die darauf 

bezogenen Entscheidungen in strategische, taktische und operative160 

Entscheidungen unterteilt werden. 

 

Bei Entscheidungen, die einen strategischen Charakter besitzen, können 

die Informationen in den Bestandteilen der Rechnungslegung nach ED-

IFRS-SME in bestimmten Fällen nützlich sein. Bei einer strategischen Ent-

scheidung über den Fortbestand des Unternehmens sind die gegenwärti-

gen und künftigen quantitativen Aussagen in den (Plan-) Bestandteilen zur 

                                                 
159

 Ähnlich dem Lagebericht nach §289 HGB. 
160

 Siehe Abbildung 11 
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Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens sehr nützlich.161 

Bei dieser konkreten Entscheidungssituation sind besonders die erläu-

ternden und ergänzenden Angaben des Anhangs für eine Entscheidungs-

findung relevant. Ein Beispiel hierfür ist die verpflichtende Angabe über 

Schätzungen und Wahrscheinlichkeiten künftiger Entwicklungen von auf-

gestellten Rückstellungen, die vom künftigen Ausgang von Gerichtsverfah-

ren abhängen.162 Zukunftsbezogene Annahmen und Schätzungsunsicher-

heiten können auch bei Anwendung von Entscheidungsregeln163 mit ein-

bezogen werden. Eine freiwillig erstellte (Plan-) Segmentberichterstattung 

kann zudem eine Entscheidungsfindung im Hinblick auf den Fortbestand 

einzelner Segmente begünstigen. 

 

Taktische und operative Entscheidungen werden durch die Bestandteile 

der Rechnungslegung nach ED-IFRS-SME nicht unterstützt. Der Haupt-

grund dafür ist der fehlende Objektbezug in den Bestandteilen.164 Den Be-

standteilen fehlen konkrete Angaben über Ziele, Ursache-

Wirkungsbeziehungen und Mengen. Desweiteren fehlen wichtige Informa-

tionen über Kapazitätsbeschränkungen, die für Entscheidungen im opera-

tiven Absatzbereich notwendig sind.  

 

Es lässt sich somit festhalten, dass die Bestandteile unter Einbezug der 

Zwischenberichterstattung lediglich für lang- und mittelfristige Vermögens-, 

Finanz- oder Ertragsentscheidungen herangezogen werden können. Aber 

auch diese können nicht ohne einen konkreten Zielbezug, der nur intern 

zur Verfügung steht, getroffen werden. Ein Verzicht auf interne Daten ist 

somit ausgeschlossen. Bei Grundsatzentscheidungen hinsichtlich der 

Fortführung, Verkauf oder Liquidation des Unternehmens oder einzelner 

Segmente sind die Informationen aus den Bestandteilen nützlich. Bei allen 

Entscheidungsfällen im Unternehmen können somit alle Bestandteile le-

diglich zur Unterstützung der Entscheidung herangezogen werden. 

                                                 
161

 Vgl. Stute (2007), S. 140 
162

 Vgl. IAS 1.117 i.v.m. IAS 1.116, wortgleich mit ED-IFRS-SME 8.7 
163

 Entscheidungstheorie und Entscheidungstechniken siehe: Wöhe / Döring (2008) S. 96 ff. 
164

 Vgl. Stute (2007) S. 141 
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3.4.4 Erfüllung der Steuerungs- und Kontrollfunktion des inter-
nen Rechnungswesens durch die Bestandteile des ED-
IFRS-SME Jahresabschlusses 

 

Unter dem Begriff der Steuerung wird „die Bereitstellung von Informatio-

nen zur Verhaltensbeeinflussung von Handlungsträgern“165 verstanden. 

Die bereitgestellten Informationen sollen der Durchsetzung von Plänen 

und der darauf bezogenen sowie zielgerichteten Entscheidungen dienen.  

 

Die Eignung der Bestandteile für die Steuerungs- und Kontrollfunktion wird 

an dieser Stelle unabhängig von der Planungs- und Entscheidungsfunkti-

on untersucht. Betrachtet man diese in Abhängigkeit von einander, so 

scheidet die Eignung der Bestandteile für die Steuerungs- und Kontroll-

funktion, aufgrund des bereits erörterten fehlenden Zielbezuges (Richtung 

in die gesteuert werden soll), komplett aus.   

 

Die notwendigen Informationen zur Erfüllung der Steuerungsfunktion kön-

nen auf unterschiedlichen Wegen generiert werden. Zur Steuerung de-

zentraler Organisationen sowie einzelner Unternehmensbereiche kann die 

Budgetierung166 als ein Instrument verwendet werden. Die durch die Bud-

getierung erstellten Kosten- und Leistungsvorgaben geben den Entschei-

dungsträgern der einzelnen Organisationen sowie Abteilungen eine Rich-

tung bzw. ein Ziel vor, die Entscheidungsalternativen innerhalb der zuge-

wiesenen Budgets werden jedoch nicht eingeschränkt. Die Basisinformati-

onen liefern hier die Planbilanz, Finanzbudget (Plankapitalflussrechnung) 

und die Plan-GuV-Rechnung für die folgende Berichtsperiode. Für die 

Budgetierung eignen sich somit die Bilanz, GuV und die Kapitalflussrech-

nung besonders gut. Zu beachten ist an dieser Stelle, auf welchem Detail-

grad die Planbestandteile erstellt wurden. Eine einfache Fortschreibung 

stellt nur sehr grobe und ungenaue Daten zur Verfügung.     

 

Kennzahlen sowie Kennzahlensysteme167 werden für Steuerungszwecke 

ebenso herangezogen. „Zu einem Steuerungsinstrument werden Kenn-

                                                 
165

 Küpper (2005), S. 132 
166

 Budgetierung wird im Anhang 10 näher erörtert. 
167

 Beispiele für Kennzahlen sind unter Anhang 8 zu finden. 
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zahlen, wenn man sie als Ziele verwendet.“168 Basisinformationen zur Be-

rechnung der (Plan-) Kennzahlen und (Plan-) Kennzahlensystemen, die 

auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zielen, 

können ebenfalls aus den (Plan-)Bestandteilen entnommen oder abgelei-

tet werden.  

 

Prominenteste Steuerungskennzahlen und -kennzahlensysteme sind: 

 

 Rentabilitätskennzahlen (Eigen-, Fremd-, Gesamtkapitalrentabilität) 

 Quotenkennzahlen (Eigen-, Fremdkapitalquote) 

 Return on Investment (ROI-Kennzahlensystem) 

 Economic Value Added (EVA)169 

 

Die Kapitalflussrechnung nach ED-IFRS-SME 7 eignet sich zudem beson-

ders gut für die Ermittlung und Planung von Cashflow basierten Kennzah-

len, da diese direkt auf die Liquidität und Finanzlage bezogene Informatio-

nen liefert. Besonders nach der Einführung von Basel II werden solche 

Informationen und Kennzahlen von Kreditgebern, wie beispielsweise Ban-

ken, nachgefragt. Eine laufende Kapitalflussrechnung kann somit die fall-

weise zu erstellenden Sonderrechnungen speziell für Kreditgeber erset-

zen.170 Aus diesem Grunde macht es durchaus Sinn, die interne Steue-

rung auch nach Cashflow basierten Kennzahlen171 auszurichten. 

 

Bedingte Eignung der Bestandteile des Jahresabschlusses kann ebenso 

bei der Verwendung der Balanced Scorecard172 festgestellt werden. Das 

Problem der ausschließlich wertmäßigen Betrachtung der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage in den Bestandteilen der Rechnungslegung bleibt 

hier weiterhin bestehen.  

 

                                                 
168

 Küpper (2005), S. 365 
169

 Die Formeln können aus dem Anhang 8 entnommen werden. 
170

 Vgl. Röver (2007), S.104-105 
171

 Näheres unter Anhang 8 
172

 Weiterführende Informationen zur Balanced Scorecard sind unter Anhang 9 zu finden. 
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Deutlich wird hier, dass die beschriebenen Instrumente dazu dienen kön-

nen, interne Ziele zu generieren, die wiederum mit Planungen und Ent-

scheidungen gekoppelt sind. 

 

Die Eignung der beschriebenen Instrumente zur Steuerung des Unter-

nehmens ist jedoch nicht Gegenstand der Untersuchung und wird an die-

ser Stelle nicht weiter diskutiert. 

 

Allein aus der Vorgabe von finanz- und liquiditätsorientierten Zielen in 

Form einer Budgetierung und / oder Kennzahlen, bzw. Kennzahlensyste-

men sowie der Balanced Scorecard ergibt sich noch keine Steuerung des 

Unternehmens. Zielgerichtet gesteuert wird nur dann, wenn eine perma-

nente Überprüfung der Istwerte mit den vorgegebenen Zielwerten, die je-

doch nur intern zur Verfügung stehen, durchgeführt wird. Es muss also 

eine laufende Leistungskontrolle durch Soll-Ist-Vergleiche stattfinden, um 

somit frühzeitig Engpässe und Probleme zu erkennen und darauf aufbau-

end Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen zu können. Weiterhin um-

fasst der Kontrollbegriff eine ex post Analyse der Abweichungsursa-

chen173, die wiederum die Basis für weitere Planvorgaben darstellen. Der 

Unterschied zwischen der Steuerungsfunktion und der Kontrollfunktion ist 

lediglich die zeitliche Ausführung der Kontrolle.  

    

Zur Steuerungs- und Kontrollfunktion kann zusammenfassend festgehal-

ten werden, dass sich die Bestandteile der ED-IFRS-SME Rechnungsle-

gung besonders gut zur wertmäßigen Steuerung des Unternehmens durch 

Budgetierung und Kennzahlen, bzw. Kennzahlensysteme eignen. Einge-

schränkt wird die Eignung sobald mengenmäßige, immaterielle sowie kal-

kulatorische Werte und Informationen für die Bildung von Zielen und 

Kennzahlen174 herangezogen werden.  Die Eignung der Bestandteile für 

eine laufende Kontrolle wird aufgrund der bereits beschriebenen fehlen-

den Zeitnähe ebenso eingeschränkt. Aktuelle Daten müssen somit fallwei-

se intern generiert werden. Ein freiwillig erstellter Zwischenbericht liefert 

                                                 
173

 Vgl. Stute (2007) S. 88 
174

 Siehe hierzu die verschiedenen Kennzahlenbeispiele im Anhang 8 
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unterjährige Informationen und eignet sich damit für eine unterjährige Leis-

tungskontrolle und Abweichungsanalyse. 

3.5 Eignung der Bestandteile zur Substitution ausgewähl-
ter Planungsinstrumente des internen Rechnungswe-
sens 

 

In den folgenden Abschnitten wird nun der Frage nachgegangen, in wie 

fern die Bestandteile der Rechnungslegung nach ED-IFRS-SME sich als 

ein Substitut für die wichtigsten Instrumente des internen Rechnungswe-

sens eignen.  

3.5.1 Eignung der Bestandteile des Jahresabschlusses nach 
ED-IFRS-SME zur Substitution der Kosten- und Leistungs-
rechnung 

 

Sowohl die Bilanz als auch die Eigenkapitalveränderungsrechnung stellen 

nur sehr wenige Informationen zur Verfügung und eignen sich daher nicht 

zur vollständigen Substitution der Kosten- und Leistungsrechnung. Die in 

der Eigenkapitalveränderungsrechnung oder im Anhang enthaltenen In-

formationen175 bezüglich der Transaktionen mit den Eigenkapitalgebern 

können allenfalls im Betriebsvergleich zwischen einem eigentümerorien-

tierten und einem durch Management geführten Unternehmen als Anleh-

nungsgröße für die Festlegung von kalkulatorischen Kosten respektive 

dem kalkulatorischen Unternehmerlohn dienen.176  

 

Die Bilanz dient aufgrund ihrer Inhalte177 dazu, das betriebliche Vermögen 

zu ermitteln, das zur Berechnungsgrundlage für die kalkulatorischen Zin-

sen herangezogen werden kann. Hilfreich in diesem Zusammenhang sind 

die Angaben von nicht fortgeführten und zur Veräußerung gehaltenen 

Vermögenswerten178 in der Bilanz.179 

 

                                                 
175

 Vgl. Wahlpflichtangaben nach ED-IFRS-SME 6.3 
176

 Vgl. Stute (2007), S. 155 
177

 Siehe Kapitel 3.3.1 
178

 Vgl. ED-IFRS-SME 4.2(i) 
179

 Vgl. Stute (2007) S. 155 
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Die Gliederungsalternativen nach Gesamtkostenverfahren und Umsatz-

kostenverfahren in der Gewinn- und Verlustrechnung180 sind die Grundvo-

raussetzungen für die Nutzbarkeit der Informationen in der Kosten- und 

Leistungsrechnung. Sofern das Umsatzkostenverfahren angewendet wird, 

müssen die Herstellkosten des Umsatzes ermittelt werden. Somit wird die 

Ermittlung dieser Kosten nicht nur rein intern erfolgen, sondern auch ex-

tern.181 Doppelarbeit kann somit vermieden werden. Die Kostenstellenori-

entierung des Umsatzkostenverfahrens ermöglicht eine Gegenüberstel-

lung von produktbezogenen Umsatzerlösen und den entsprechenden Her-

stellungskosten, sofern diese im Anhang konkretisiert und detailliert aufge-

listet werden. Damit wird grundsätzlich eine kurzfristige Erfolgssteuerung 

möglich.182 Desweiteren ist eine Gesamterfolgsaufschlüsselung möglich 

und damit wird eine kostenträgerorientierte Kontrolle des Erfolgs möglich. 

Das Gesamtkostenverfahren ist jedoch für eine kostenorientierte Erfolgs-

kontrolle nicht geeignet, da bei diesem Verfahren der Aufwand lediglich 

anhand seiner Arten getrennt wird.183  

 

Nachteilig für eine Substitution ist der fehlende getrennte Ausweis von or-

dentlichen und außerordentlichen Aufwendungen, da diese Informationen 

Anhaltspunkte für Wagniskosten geben könnten.  

 

Die Darstellung der Kapitalflussrechnung nach der direkten Methode184 

liefert wichtige Informationen zu den einzelnen Zahlungsvorgängen im Un-

ternehmen und unterstützt damit die Ermittlung der Kosten und Erlöse für 

die Kosten- und Leistungsrechnungen. Wesentliche Kosten- und Leis-

tungsbestandteile basieren auf Zahlungen und können somit grundsätzlich 

anhand der Kapitalflussrechnung ermittelt werden.185 Erleichtert wird die 

Ermittlung der Kosten zudem durch eine separierte Darstellung des Cash-

flows aus betrieblicher Tätigkeit und des Cashflows aus Investitions- und 

Finanzierungstätigkeit. Betriebliche Einzahlungen im Rahmen des Cash-

flows aus betrieblicher Tätigkeit lassen analog auf Erlöse bzw. Leistungen 

                                                 
180

 Siehe Kapitel 3.3.2 
181

 Vgl. Stute (2007), S. 155 
182

 Vgl. Stute (2007), S. 155 
183

 Vgl. Stute (2007), S. 156 
184

 Vgl. ED-IFRS-SME 7.7a 
185

 Vgl. Stute (2007), S. 156 
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schließen. Ein- und Auszahlungen von Zinsen und Dividenden werden bei 

betrieblicher Veranlassung dem Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit zu-

geordnet und können somit auch für die Kosten- und Leistungsrechnun-

gen verwendet werden.186 

 

Anhaltspunkt für den kalkulatorischen Unternehmerlohn können die Infor-

mationen über die Auszahlungen an die Eigentümer des Unternehmens 

sein, die ebenfalls einer direkten Darstellung der Kapitalflussrechnung 

entnommen werden können.187 

 

Die freiwillige Erstellung eines Segmentberichts könnte ggf. für eine seg-

mentspezifische Darstellung des Vermögens und der Schulden sowie der 

Erträge und Aufwendungen herangezogen werden. Jedoch ist der Bezug 

lediglich nur auf das Segment begrenzt. Die weitergehende Differenzie-

rung auf Trägerebene könnte eine zusätzliche Angabe der Produktarten 

und Dienstleistungen eines jeden Segments darstellen.188 

 

Erläuternde Informationen zu bestimmten Posten in der Gewinn- und Ver-

lustrechnung im Anhang können eine Basis für die Ermittlung und Bewer-

tung von Kostenbestandeilen darstellen, die von reinen pagatorischen 

Kostenbestandteilen abweichen. Rückschlüsse auf kalkulatorische Grö-

ßen, wie kalkulatorische Zinsen oder kalkulatorische Abschreibungen, sind 

somit möglich.189 

 

Der ebenfalls freiwillig zu erstellende Zwischenbericht ist das Bindeglied 

zwischen der jährlichen und unterjährlichen Berichterstattung. Sofern der 

Zwischenbericht monatlich zur Verfügung steht, liefert dieser wichtige In-

formationen über saisonabhängige Schwankungen der Kosten und Erlöse, 

die grundsätzlich nützlich für die Kosten- und Erlösplanung sind.190  
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 Vgl. Stute (2007), S. 156 
187

 Vgl. Stute (2007), S. 156 
188

 Vgl. ED-IFRS-SME 31.1 i.V.m. IFRS 8.32  
189

 Vgl Stute (2007), S. 158 
190

 Vgl Stute (2007), S. 159 
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Abschließend betrachtet, können die Bestandteile der Rechnungslegung 

nach ED-IFRS-SME die Kosten- und Leistungsrechnung nicht vollständig 

ersetzen. Zwar liefern insbesondere die Gewinn- und Verlustrechnung, die 

Kapitalflussrechnung sowie die monatlich erstellten Zwischenberichte auf-

grund ihres Zeitraumbezuges191 detaillierte wertmäßige Informationsbasis, 

jedoch ist ein Objektbezug für eine genaue Kostenträgerrechnung kaum 

zu realisieren.192 Weiterhin sind kalkulatorische Kosten aus den Bestand-

teilen nicht ersichtlich und können nur durch zusätzliche Nebenrechnun-

gen bestimmt werden. Die Kosten- und Leistungsrechnung kann somit mit 

reinen Sekundärdaten in Form des Jahresabschlusses nach ED-IFRS-

SME nicht aufgebaut werden. Auch die tägliche Verfügbarkeit der internen 

Primärdaten aus der Finanzbuchhaltung spricht für eine Verwendung in-

terner Daten ohne den Umweg über die externe Rechnungslegung.  

3.5.2 Eignung der Bestandteile des Jahresabschlusses nach 
ED-IFRS-SME zur Substitution der Investitions- und Fi-
nanzierungsrechnungen 

 

In der Bilanz oder wahlweise im Anhang193 enthaltenen Informationen 

über die Vermögenswerte, vornehmlich Sachanlagen wie Maschinen, und 

deren ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten können als 

Anhaltspunkt für die Höhe der Kosten neuer Investitionen verwendet wer-

den. In diesem Zusammenhang ist die Bewertung der Sachanlagen, deren 

Zeitwert verlässlich bestimmt werden kann, nach dem Fair-Value-Modell194 

zu nennen. Diese Methode erlaubt eine genauere Bestimmung der künfti-

gen Einzahlungen in Form eines Liquidationserlöses. Analog können die 

für die Investition benötigten finanziellen Mittel in Form von Fremd- und 

Eigenkapital für mögliche Rückschlüsse auf Finanzierungsfreiräume her-

angezogen werden. Fehlende Marktpreise können allerdings die Bewer-

tung nach der Fair-Value-Methode sehr erschweren.195 

 

                                                 
191

 Vgl Stute (2007), S. 159 
192

 Hierfür muss eine monatliche Segmentberichterstattung mit zusätzlichen Angaben des IFRS 

8.32  erstellt werden. 
193

 Vgl. ED-IFRS-SME 4.12 (a) 
194

 Vgl. ED-IFRS-SME 16.10 
195

 Vgl. Röver (2007), S. 46 ff 
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Die Erlöse und Finanzierungsaufwendungen in der Gewinn- und Verlust-

rechnung sind als Basis für die Ableitung künftiger Zahlungsmittelflüsse in 

Bezug auf die Investition geeignet. Jedoch fehlt eine Zuordnung dieser 

Erlöse und Aufwendungen auf ein Investitionsobjekt, auf das sich die Er-

satzinvestition oder die Erweiterungsinvestition bezieht. Grundsätzlich 

nachteilig für Liquiditäts- und Finanzierungsrechnungen ist der fehlende 

separate Ausweis von außerordentlichen Posten in der GuV. Dies führt zu 

Verminderung der Nachhaltigkeit prognostizierter Erträge und Aufwen-

dungen und deren zugrunde liegenden Ein- und Auszahlungen.196 

 

Aus den Informationen aus der Eigenkapitalveränderungsrechnung kön-

nen Eigenkapitalkosten abgeleitet werden, die wiederum zur Prognose 

künftiger Auszahlungen für in Investitionsgütern gebundenes Kapital ver-

wendet werden können.197 

 

Die Kapitalflussrechnung stellt für eine Substitution der Investitions- und 

Finanzierungsrechnungen die meisten Informationen zur Verfügung. Die 

Trennung der Cashflows in die Bereiche Cashflow aus betrieblicher Tätig-

keit, Cashflow aus Investitionstätigkeit und Cashflow aus Finanzierungstä-

tigkeit stellt eine differenzierte Sichtweise auf die unterschiedlichen Tätig-

keitsbereiche des Unternehmens dar. Vorteilhaft für eine Substitution ist, 

dass sowohl die Kapitalflussrechnung als auch die Investitionsrechnun-

gen198 auf Zahlungsgrößen basieren und demnach eine Werttransformati-

on entfällt. Eine Ableitung künftiger Zahlungseingänge und Zahlungsaus-

gänge, z.B. der Liquidationserlös, ist durch die Angabe der Auszahlungen 

für die Beschaffung von Sachanlagen und die Einzahlungen aus dem Ver-

kauf von Sachanlagen im Cashflow aus Investitionstätigkeit möglich. Be-

sonders vorteilhaft ist eine Aufstellung der Kapitalflussrechnung nach der 

direkten Methode. Das gilt ebenso für die Zahlungsbewegungen in den 

anderen Cashflow-Bereichen.199 Durch eine Aufstellung einer prognosti-

zierten oder fortgeführten Plan-Kapitalflussrechnung kann die Art, Höhe 
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 Vgl. Stute (2007), S. 151-177 
197

 Vgl. Stute (2007), S. 177 
198

 Mit Ausnahme der Kostenvergleichsrechnung, Gewinnvergleichsrechnung und Rentabilitäts-

vergleichsrechnung, die ihre Daten aus der Kosten- und Leistungsrechnung beziehen. 
199

 Vgl. Stute (2007), S. 177 
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und Struktur künftiger Cashflows ermittelt werden.200 Dies ist eine wichtige 

Voraussetzung für die Erstellung von Finanzierungsrechnungen und In-

vestitionsbudgets. Nachteilig ist hier jedoch der fehlende separate Aus-

weis von außerordentlichen Zahlungen, die aus Nachhaltigkeitsgründen 

nicht in die Rechnungen einbezogen werden dürfen. 

 

Der Anhang liefert hier ergänzende und zum Verständnis der einzelnen 

Posten des Jahresabschlusses wichtige qualitative Informationen. Die An-

gabe von Bewertungsmethoden, die Ausübung von Ermessungsspielräu-

men sowie die Angabe von Schätzungsunsicherheiten können zur Ab-

schätzung der Nachhaltigkeit der Zahlungsströme verwendet werden.201   

 

Die freiwillige Erstellung eines Zwischenberichts ist für die unterjährige 

Finanz- und Liquiditätsplanung vorteilhaft. Bei einer monatlichen Aufstel-

lung des Zwischenberichts werden konjunkturelle und saisonale Einflüsse 

sichtbar. Aufgrund dieses kurzfristigen Betrachtungszeitraumes kann der 

Zwischenbericht jedoch nicht für langfristige Investitions- und Finanzie-

rungsrechnungen verwendet werden.202 

 

Wie auch bei der Kosten- und Leistungsrechnung besteht bei den Investi-

tions- und Finanzierungsrechnungen das grundsätzliche Problem des feh-

lenden Objektbezuges. Exakte Wertströme sind den Bestandteilen nur 

unter einem erheblichen Aufwand zu entnehmen. Für den Fall, dass der 

Objektbezug eindeutig erkennbar ist, es existiert beispielsweise nur eine 

oder mehrere gleiche Maschinen, können die Investitions- und Finanzie-

rungsrechnungen von den Bestandteilen nahezu vollständig substituiert 

werden. In diesem Fall kann sogar ein Zahlungstableau aus den entspre-

chenden Cashflow-Fonds der Kapitalflussrechnung nach der direkten Me-

thode erstellt werden. Allerdings fehlt der separate Ausweis von außeror-

dentlichen Posten. Dies führt dazu, dass für Investitions- und Finanzie-

rungsrechnungen zusätzliche Nebenrechnungen erstellt werden müssen. 

Eine vollständige Substitution ist somit nicht gegeben. 

                                                 
200

 Vgl. Stute (2007), S. 174 
201

 Siehe hierzu Kap. 3.3.5 
202

 Vgl. Stute (2007), S. 154, 162, 175 und 178 
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3.6 Zusammenfassung der Ergebnisse 

 

Die folgende Abbildung veranschaulicht zusammenfassend die festgestell-

ten Ergebnisse: 

 

Abbildung 12: Ergebnis der Untersuchung
203 

 

Eine Ausrichtung der internen Funktionen und Instrumente des betriebli-

chen Rechnungswesens an den Informationen aus den Bestandteilen des 

Jahresabschlusses nach ED-IFRS-SME ist nicht im vollen Umfang mög-

lich. Jedoch ist in vielen Bereichen ein Harmonisierungspotential zur Erfül-

lung der internen Funktionen und Substitution der Instrumente erkennbar. 

Mit der „True and Fair View“ Darstellung204 des Unternehmens erfüllen die 

Standards nach ED-IFRS-SME zwar theoretisch alle Anforderungen an 

ein harmonisiertes Rechnungswesen205, können jedoch nicht alle Informa-

tionsbedürfnisse der internen Adressaten befriedigen. Insbesondere für 

                                                 
203

 Eigene Darstellung. Legende: 

  + + = höchstes Harmonisierungspotential zur Funktionserfüllung / Instrumentensubstitution 

  +    = hohes Harmonisierungspotential zur Funktionserfüllung / Instrumentensubstitution 

  +/-  = mittleres Harmonisierungspotential zur Funktionserfüllung / Instrumentensubstitution 

  -     = niedriges Harmonisierungspotential zur Funktionserfüllung / Instrumentensubstitution 

  - -   = kein Harmonisierungspotential zur Funktionserfüllung / Instrumentensubstitution 
204

 Vgl. Stute (2007), S. 3-4 
205

 Siehe Abbildung 9 in Kap. 3.2.2 
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den operativen und taktischen Bereich notwendigen Informationen über 

kalkulatorische Kosten, Mengen- und Preisangaben können den Bestand-

teilen nicht entnommen werden. Aus diesem Grunde kann auch die be-

triebliche Kosten- und Leistungsrechnung nicht von den Bestandteilen 

substituiert werden. Desweiteren fehlt die explizite Angabe über die zu 

erreichenden Ziele, von denen die Unternehmensplanung und Entschei-

dung abhängen. 

 

Zur wertorientierten strategischen und taktischen Steuerung und Kontrolle 

des Unternehmens sind die Bestandteile des Jahresabschlusses jedoch  

geeignet. Besonders nützlich sind die Bilanz, GuV-Rechnung und die Ka-

pitalflussrechnung. Über prognostizierte und fortgeführte Plan-

Bestandteile des Jahresabschlusses sind Soll-Ist und Plan-Ist Analysen 

möglich. Die Bestandteile liefern zudem alle Informationen für die Bildung 

wertorientierter Kennzahlen und Kennzahlensysteme. 

 

Aufgrund des fehlenden Objektbezuges und separaten Ausweises außer-

ordentlicher Posten sind die Bestandteile des Jahresabschlusses nicht 

geeignet zur vollständigen Substitution der Investitions- und Finanzie-

rungsrechnungen. Jedoch liefert die Kapitalflussrechnung nach der direk-

ten Methode die wesentlichen Zahlungsströme gegliedert in jeweilige 

Cashflow-Fonds. Nach Berücksichtigung außerordentlicher Posten, kön-

nen diese Informationen als Basis für die Investitions- und Finanzierungs-

rechnungen verwendet werden. Unter Einbezug des freiwillig erstellten 

unterjährigen Zwischenberichts können auch kurzfristige Finanz- Liquidi-

tätsrechnungen erstellt werden. Der fehlende separate Ausweis außeror-

dentlicher Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der Kapi-

talflussrechnung erschwert zudem die Substituierbarkeit und verlangt nach 

zusätzlichen Nebenrechnungen, die für die Nachhaltigkeit der prognosti-

zierten Werte notwendig sind. 

 

Da eine kurzfristige Annäherung der externen Rechnungslegung an die 

Informationsbedürfnisse der rein internen Adressaten nicht möglich ist, 

bleibt nun die Frage, ob die intern zur Verfügung stehende Daten aus dem 
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ERP-System206 so angepasst werden können, dass diese Informationen 

auch alle Anforderungen des Jahresabschlusses nach den Vorschriften 

des ED-IFRS-SME erfüllen und gleichzeitig in sich konsistent sind. 

 

Eine solche Herausforderung ist primär auf eine vollständig integrierte 

bzw. harmonisierte Softwarelösung gerichtet. 

4. Darstellung des Jahresabschlusses nach ED-
IFRS-SME Rechnungslegung am Beispiel der 
Anwendung „oneFinance“ 

 

Im folgenden Abschnitt wird untersucht, im welchen Umfang sich die intern 

zur Verfügung stehenden Daten zur Erstellung der Bestandteile des Jah-

resabschlusses eignen. Zur Veranschaulichung wird in diesem Zusam-

menhang die integrierte bzw. harmonisierte Corporate Performance Ma-

nagement (CPM) – Anwendung „oneFinance“ des Unternehmens „pmOne 

AG“ verwendet und vorgestellt.       

4.1 Abgrenzung ERP-Systeme vs. CPM-Anwendungen 

 

Unter Enterprise Resource Planing (ERP) versteht man Softwarelösun-

gen, die die Unternehmensbereiche, z.B. Fertigung, Finanzen, Logistik, 

Personal und Vertrieb, miteinander verbinden. Der Fokus der ERP-

Systeme liegt somit in der Harmonisierung der internen Daten und Infor-

mationen aus dem operativen Bereich und der Steuerung betrieblicher 

Abläufe.207 Die ERP-Software ist meist eine Standardlösung, die speziell 

auf das jeweilige Unternehmen mit seiner Fertigung angepasst wird. Die 

bekanntesten Anbieter solcher Software sind: SAP, Oracle und Microsoft 

Dynamics.208 

 

                                                 
206

 Enterprise Resource Planning (ERP) wird in Kapitel 4.3 näher erläutert. 
207

 IT-Mittelstand (2008), S. 29: 

http://www.lucanet.com/fileadmin/uploads/downloads/presse/2008.08_it_mittelstand_spezieller_b

lick_nach_vorne.pdf 
208

 Alle hier genannten Marken, Firmennamen, Namen von Produkten usw. und damit verbunde-

nen Rechte sind und bleiben im Besitz der entsprechenden Eigentümer. Warenzeichen oder Mar-

ken können durch Rechte Dritter oder der Eigentümer geschützt sein. 
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Das Corporate Performance Management (CPM) hingegen ist das „Tor“ 

zur externen Berichterstattung und ist ein Teil des sog. Business Intelli-

gence (BI) -Systems. „Unter Business Intelligence (BI) wird ein integrierter, 

unternehmensspezifischer, IT-basierter Gesamtansatz zur betrieblichen 

Entscheidungsunterstützung verstanden.“209 Das heißt, in diesem Bereich 

findet eine automatisierte Informationsaufbereitung statt, die flexibel an die 

internen Entscheidungsträger aber auch an die Informationsbedürfnisse 

der externen Adressaten angepasst werden kann. Integriert bedeutet in 

diesem Zusammenhang, dass alle Daten aus einer Quelle stammen: dem 

innerbetrieblichen ERP-System. Innerhalb des BI-Systems können CPM-

Werkzeuge eingesetzt werden, die ausschließlich der Entwicklung unter-

nehmensspezifischer CPM-Anwendungen dienen.210 

 

Die folgende Abbildung veranschaulicht den Unterschied aber auch den 

Zusammenhang zwischen BI-Systemen und ERP-Systemen: 

 

Abbildung 13: Einsatzfeld von BI-Anwendungssystemen
211 

 

Wie bereits erwähnt, sind CPM-Werkzeuge und Anwendungen Bestand-

teile des BI-Systems. Dieses kann, wie auch das ERP-System, von ver-

                                                 
209

 Kemper (2006), S. 8 
210

 Vgl. Kemper (2006), S. 8 
211

 Eigene Darstellung in Anlehnung an: Kemper (2006), S. 9 
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schiedenen Herstellern erworben werden. Ausgehend von einer BI-

Lösung von Microsoft wird in folgender Abbildung der Zusammenhang 

zwischen dem BI-System und implementierter CPM-Werkzeuge deutlich: 

 

Abbildung 14: Business Intelligence Lösung von Microsoft
212

 

  

Solche CPM-Werkzeuge bilden die Basis für die Erstellung speziell und 

genau an das jeweilige Unternehmen angepasster Anwendungen für die 

interne Planung, Entscheidung, Steuerung und Kontrolle sowie externer 

Berichterstattung auf der Basis gleicher Daten, die vom internen ERP-

System bereitgestellt werden. Genau an diesen, speziell von Microsoft 

bereitgestellten, CPM-Werkzeugen setzte das das Unternehmen „pmOne 

AG“ an und entwickelte darauf basierend eine standardisierte und flexibel 

anpassungsfähige CPM-Anwendung mit dem Namen „oneFinance“.  

4.2 Vorstellung des Unternehmens ĂpmOne AGñ 

 

Das Unternehmen „pmOne AG“ beschäftigt etwa 75 Mitarbeiter verteilt auf 

die Standorte München, Köln, Hamburg, Wien, Zürich sowie weiteren klei-

neren Standorten in Zentral- und Osteuropa. 

 

Das Dienstleistungsunternehmen hat seine Schwerpunkte in der Beratung 

und Entwicklung unternehmensspezifischer BI-Komplettlösungen und 

                                                 
212

 Entnommen und bearbeitet aus: Emhart (2008); 

http://download.microsoft.com/download/e/b/6/eb6a75d9-b368-4b91-a7c0-

22f1270ba57d/T12_DO_1100.pdf  

http://download.microsoft.com/download/e/b/6/eb6a75d9-b368-4b91-a7c0-22f1270ba57d/T12_DO_1100.pdf
http://download.microsoft.com/download/e/b/6/eb6a75d9-b368-4b91-a7c0-22f1270ba57d/T12_DO_1100.pdf
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CPM-Anwendungen. Als Hauptplattform verwendet das Unternehmen die 

Technologie von Microsoft.  Diese Technologie bietet vor allem eine offe-

ne Architektur, die von einer kleinen Abteilungslösung bis hin zu einer 

großen BI-Lösung213 Lösung skaliert. Entsprechend flexibel ist auch der 

Anschaffungspreis dieser Technologie. Der Benutzer kann zudem auch 

weiterhin auf die altbewerten Stärken von Excel setzen, da dieses Pro-

gramm als Benutzeroberfläche dient und vollständig in das BI-System in-

tegriert werden kann.  

4.3 Vorteile der Anwendung von ĂoneFinanceñ 

 

Der Hauptvorteil von „oneFinance“ und der damit verbundener BI-Lösung 

von Microsoft gegenüber anderen BI-Softwarelösungen besteht in erster 

Linie in der enormen Kosten- und Zeitersparnis. 

 

Der Anwender (Unternehmensleitung bzw. Entscheidungsträger) kann für 

die Erstellung des Jahresabschlusses sowie der Finanzplanung (incl. In-

vestitions- und Finanzplanung), Entscheidung, Steuerung und Kontrolle 

nur ein einziges Tool verwenden: Excel, bzw. „oneFinance“, wie es der 

Name bereits vermuten lässt. 

 

Besonders kleine und mittelständische Unternehmen planen und erstellen 

den Jahresabschluss mit Excel, jedoch ohne eine vollständig integrierte 

IT-Infrastruktur im Hintergrund.214  

 

Die Vorteile von Excel, wie beispielsweise 

- flexibel gestaltbaren Layouts, 

- Erstellung von flexibel gestaltbaren Analysen und Berichten mit Hil-

fe von Pivot-Tabellen, 

- Erstellung einfacher Berechnungsformeln bis hin zu komplexen 

Anwendungen 

- … , 

bleiben bei der Anwendung von „oneFinance“ erhalten. 

 

                                                 
213

 Siehe Abbildung 14 
214

 IT-Mittelstand (2008), S. 28-29 
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Ein Hauptproblem einer rein Excel-basierten Planung und Erstellung von 

Jahresabschlüssen ist, dass relevante Daten vom Anwender erst manuell 

und oft sehr umständlich aus dem Vorsystem (ERP-System) exportiert und 

in Excel übertragen werden müssen. Dies kann dazu führen, dass die Da-

ten fehlerhaft übertragen und berechnet werden. Die Folge dessen ist eine 

falsche Planung, Fehlinvestitionen und in schlimmsten Fällen Illiquidität 

sowie Insolvenz des Unternehmens.  

 

Des Weiteren entsteht dadurch Mehrfachspeicherung identischer Daten, 

die jeweils für unterschiedliche Zwecke verwendet werden. Unüberschau-

barkeit, hoher Speicherplatzbedarf und mögliche Inkonsistenz der Daten 

können die Folge sein. Diese Hauptprobleme werden mit „oneFinance“ 

und damit verbundener Microsoft BI-Lösung vollständig beseitigt.   

4.4 Darstellung der Bestandteile des Jahresabschlusses 
nach ED-IFRS-SME in ĂoneFinanceñ 

 

Grundsätzlich können alle integrierten BI-Anwendungen die die Bestand-

teile des Jahresabschlusses Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie 

die Kapitalflussrechnung darstellen und die einzelnen Posten auf Basis 

gegebener interner Daten aus dem ERP-System berechnen. Die grundle-

gende Berechnungslogik integrierter Systeme kann dem Anhang 6 ent-

nommen werden.  

 

Ob diese Jahresabschlussbestandteile den Rechnungslegungsvorschrif-

ten des ED-IFRS-SME oder beliebig anderer Vorschriften entsprechen  

oder nur für rein interne Zwecke verwendet werden sollen, hängt davon 

ab, aus welchen internen Konten des ERP-Systems der Finanzbuchhal-

tung die Daten herangezogen werden.  

 

Dabei können beispielsweise Finanzinstrumente auf den Bilanzkonten „fi-

nancial assets-HGB“, „financial assets-IFRS-SME“ oder „financial assets-

INTERN“ verbucht werden. Diese können stark unterschiedliche Werte 

beinhalten, je nachdem welche Bewertungsgrundsätze Anwendung fin-

den. Nach HGB dürfen aufgrund des Imparitätsprinzips Wertänderungen 

oberhalb der fortgeführten Anschaffungskosten weder bilanziert, noch er-
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folgswirksam über GuV-Rechnung verbucht werden. Dem gegenüber ste-

hen die Bewertungsvorschriften nach dem Fair Value-Prinzip des ED-

IFRS-SME, wonach Wertänderungen auch oberhalb der fortgeführten An-

schaffungskosten bilanziert und teilweise erfolgswirksam über GuV- 

Rechnung verbucht werden müssen.215  

Die Verbuchung einer Wertänderung kann zunächst auf das interne Konto 

„financial assets-INTERN“ erfolgen, je nachdem welches Konto als primä-

res Konto verwendet wird. Über manuelle Anpassungsbuchungen auf so 

genannte Anpassungskonten erfolgt über die Salden der Anpassungskon-

ten eine Angleichung der externen Konten nach ED-IFRS-SME, HGB oder 

der Konten nach anderen Rechnungslegungsvorschriften.  

 

Hier beginnt die Anpassung der Daten des internen Rechnungswesens an 

das externe Rechnungswesen. Diese verschiedenen Konten werden je-

doch konsistent in einem einzigen zentralen Data-Warehouse216 abgelegt 

und können sowohl vom internen als auch vom externen Rechnungswe-

sen verwendet werden, das heißt die zuständigen Mitarbeiter müssen die 

Daten nicht von einem System in ein anderes übertragen.217 

 

Die Anwendung „oneFinance“ setzt genau an dieser Stelle an und bietet 

bereits vorgefertigte, vollständig integrierte, Darstellung der Jahresab-

schlussbestandteile (kombinierte-)Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz 

sowie Kapitalflussrechnung der ED-IFRS-SME Rechnungslegung an. Der 

Anhang lässt sich in „oneFinance“ jedoch nicht direkt darstellen. Der 

Grund dafür ist, dass der Jahresabschlussverantwortliche im Anhang zu-

sätzliche erklärende und ergänzende Angaben zu den einzelnen Positio-

nen der übrigen Bestandteile des Jahresabschlusses sowie angewandte 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angeben muss, die nicht im 

ERP-System hinterlegt werden können. Diese manuellen Angaben kön-

nen jedoch mit Excel erstellt werden und in einer mit dem Data Warehou-

se verbundenen Datenbank abgelegt werden. 

  

                                                 
215

 Petersen (2006), S. 173 ff. 
216

 Erläuterung zu Data Warehouse siehe Anhang 7 
217

 IT-Mittelstand (2008), S. 28 
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4.4.1 Darstellung der (kombinierten) Gewinn- und Verlustrech-
nung  

 

In „oneFinance“ werden die Jahresabschlussbestandteile Gewinn- und 

Verlustrechnung (mit Eigenkapitalveränderungsrechnung), Bilanz sowie 

Kapitalflussrechnung untereinander und übersichtlich dargestellt. 

 

Die folgende Abbildung zeigt den Abschnitt der mit der Eigenkapitalverän-

derungsrechnung (kombinierten) Gewinn- und Verlustrechnung218: 

 

 

Abbildung 15: Darstellung der (kombinierten) Gewinn- und Verlustrechnung
219

 

 

  

                                                 
218

 Die hier dargestellten Werte sind fiktiv. Bis zur Abgabe der vorliegenden Arbeit standen nur 

sehr wenige Daten in „oneFinance“  zur Verfügung, sodass der Jahresabschluss nur unvollständig 

abgebildet werden konnte.  
219

 Eigene Darstellung 
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4.4.2 Darstellung der Bilanz 

 

In der folgenden Abbildung wird der Ausschnitt der Bilanz dargestellt: 

 

 

Abbildung 16: Darstellung der Bilanz
220 

  

                                                 
220

 Eigene Darstellung 
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4.4.3 Darstellung der Kapitalflussrechnung 

Der letzte Ausschnitt des gesamten Reports zeigt die Kapitalflussrech-

nung in „oneFinance“: 

 

 

Abbildung 17: Darstellung der Kapitalflussrechnung
221

 

 

Die in grüner Farbe hervorgehobenen Felder dienen der Kontrolle der 

dargestellten Posten. Wird eine Abweichung festgestellt, wechselt das 

entsprechende Feld die Farbe. 

4.5 Planung und Konsolidierung mit ĂoneFinanceñ 

 

Die Anwendung „oneFinance“ kann jedoch weit mehr als nur die Erstel-

lung der Jahresabschlussbestandteile Bilanz, (kombinierte) Gewinn- und 

Verlustrechnung sowie Kapitalflussrechnung.  

 

Die Stärke von „oneFinance“ liegt in der Finanzplanung und Konsolidie-

rung222.  

                                                 
221

 Eigene Darstellung 
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Die vordefinierten Menüs für die Finanzplanung und Konsolidierung mit 

zahlreichen Assistenten für automatisierte und manuelle Buchungen er-

leichtern dem Anwender die entsprechende Planung.223 

 

Die Finanzplanung kann auf Basis von Ist-Werten, die direkt aus dem 

ERP-System exportiert werden, oder auf Basis von Plandaten erstellt wer-

den. Die Übernahme der Plandaten erfolgt aus den vorgelagerten Pla-

nungsprozessen, wie z.B. Vertriebs-, Einkaufs- oder Kostenstellenpla-

nung. Hierzu muss lediglich das entsprechende Szenario gewählt werden.  

 

Die Konsolidierung kann ebenso auf Basis von Ist-Werten oder Plan-

Werten erstellt werden. Die vordefinierte Rechenlogik von „oneFinance“ 

erlaubt dem Anwender sowohl eine Konsolidierung nach HGB als auch 

IFRS full oder auch ED-IFRS-SME zu erstellen. Dabei unterstützt 

„oneFinance“ die Währungsumrechnung, Kapital- und Schuldenkonsolidie-

rung, Zwischenergebniseliminierung im Anlage- und Umlaufvermögen so-

wie Konsolidierung von Aufwand und Ertrag aus Lieferungen und Leistun-

gen zwischen den Konzerngesellschaften. Es ist zusätzlich sowohl eine 

Stufen- als auch eine Simultankonsolidierung möglich. Desweiteren ste-

hen die Methoden nach Voll-, Equity- und Quotenkonsolidierung zur Ver-

fügung. 

 

Im Anhang 11 sind weitere Angaben und Abbildungen der Finanzplanung 

und Konsolidierung in „oneFinance“ zu finden. 

5. Resümee und Ausblick 
 

Ziel der vorliegenden Arbeit war die Analyse, inwieweit in einem mittel-

ständischen deutschen Unternehmen die Daten aus der externen Bericht-

erstattung mit dem internen Rechnungswesen harmonisiert werden kön-

nen.  

 

                                                                                                                                      
222

 Unter Konsolidierung wird eine Aufrechnung von Einzelabschlüssen innerhalb eines Konzerns 

zu einem einheitlichen Konzernabschluss verstanden. „Die Konsolidierung folgt dem Ziel die 

wirtschaftliche Einheit des Konzerns so zu behandeln, als wäre sie ein eigenständiges Unterneh-

men.“ Wöhe/Döring (2008), S. 869  
223

 Entsprechende Abbildungen in „oneFinance“ können dem Anhang 11 entnommen werden. 
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Hierzu wurden speziell die Bestandteile Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-

nung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung sowie 

Anhang des Jahresabschlusses nach ED-IFRS-SME Rechnungslegung 

nach ihrer Eignung zur Erfüllung der Funktionen Informati-

on/Dokumentation, Planung, Entscheidung, Steuerung und Kontrolle so-

wie der Substitution der wichtigsten Instrumente Kosten- und Leistungs-

rechnung, Investitions- und Finanzierungsrechnung untersucht. Hierzu 

wurden zuvor die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Grundlagen darge-

stellt und die Bestandteile der ED-IFRS-SME Rechnungslegung diskutiert 

sowie deren grundsätzliche Förderung der Harmonisierung des internen 

und externen Rechnungswesens. 

 

Desweiteren wurde das vollständig harmonisierte bzw. integrierte interne 

und externe Rechnungswesen am Beispiel der Anwendung „oneFinance“ 

des Unternehmens „pmOne“ dargestellt und die damit verbundenen Vor-

teile für die Anwender. 

 

Die wesentlichen Ergebnisse lassen sich in folgenden Kernaussagen zu-

sammenfassen. 

 

1. Aufgrund der „True and Fair View“ Darstellung des Unternehmens er-

füllt die Rechnungslegung ED-IFRS-SME die theoretischen Anforde-

rungen an ein harmonisiertes internes und externes Rechnungswesen. 

Dies liegt vor allem an der Dominanz des Anteilseignerschutzes und 

der Trennung der Handelsbilanz von der Steuerbilanz und somit der 

Abkehr vom Vorsichtsprinzip und Maßgeblichkeitsprinzip des HGB. 

2. Eine vollständige Harmonisierung des internen und externen Rech-

nungswesens ist auf Basis der bereitgestellten Informationen aus den 

Bestandteilen des Jahresabschlusses, obwohl diese den Anforderun-

gen eines harmonisierten Rechnungswesens entsprechen, nicht mög-

lich, da die Funktionen Planung und Entscheidung besonders im ope-

rativen Bereich nicht erfüllt werden können. 

3. Genauso verhält es sich mit den Instrumenten des internen Rech-

nungswesens, Kosten- und Leistungsrechnung sowie Investitions- und 

Finanzierungsrechnung. Die notwendigen Informationen über Mengen- 
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und Preisangaben sowie kalkulatorische Kosten können den Bestand-

teilen nicht entnommen werden. Somit lassen sich die Instrumente des 

internen Rechnungswesens nicht mit den Bestandteilen des Jahresab-

schlusses substituieren. 

4. Für eine strategische und sehr grobe Planung, Steuerung und Kontrol-

le sind die Informationen besonders aus der Bilanz, Gewinn- und Ver-

lustrechnung sowie der Kapitalflussrechnung jedoch geeignet. 

5. Umgekehrt können die intern zur Verfügung stehenden Daten aus dem 

ERP-System sehr gut an die Anforderungen bzw. Bestandteile des 

Jahresabschlusses Bilanz, (kombinierte) Gewinn- und Verlustrechnung 

sowie der Kapitalflussrechnung angepasst werden. Hierfür wurde die 

Anwendung „oneFinance“ vorgestellt, mit der die genannten Bestand-

teile des Jahresabschlusses beispielhaft dargestellt wurden. Der be-

sondere Vorteil besteht in der Integrierung der Anwendung in das ge-

samte BI und ERP-System des Unternehmens. Dadurch wird die Kon-

sistenz der Daten gewährleistet, doppelte Speicherung der Daten und 

Fehler bei der Übertragung vermieden und somit Kosten und Zeit ein-

gespart. Besonders geeignet ist diese Anwendung für Unternehmen, 

die ihren Jahresabschluss mit Excel erstellen. Dies ist der Fall bei fast 

allen kleinen und mittelständischen Unternehmen. 

6. Der Anhang mit qualitativen, ergänzenden sowie erläuternden Anga-

ben muss jedoch weiterhin manuell erstellt werden. 

7. Desweiteren wurde festgestellt, dass die Anwendung „oneFinance“ 

sich sehr gut für die Planung der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 

sowie der Kapitalflussrechnung eignet. 

 

Anhand der folgenden Darstellung werden die Zusammenhänge noch 

einmal verdeutlicht: 
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Abbildung 18: Zusammenhang aller Ergebnisse
224 

 

Abschließend lässt sich nach den o.g. Ergebnissen festhalten, dass die 

Umstellung auf die Rechnungslegung nach ED-IFRS-SME allein nach 

dem Aspekt der Harmonisierung des internen und externen Rechnungs-

wesens nicht zu rechtfertigen ist.  

 

Die internationale Akzeptanz der IFRS ist jedoch aufgrund der Vergleich-

barkeit und der „True and Fair View“ Darstellung des Unternehmens sehr 

hoch. „Die IFRS (werden) die Oberhand behalten, weil sie künftig auch 

von US-amerikanischen Firmen in den USA angewendet werden.“225 Ab 

spätestens 2014 müssen alle kapitalmarktorientierten Unternehmen, sogar 

in den USA, die IFRS als Bilanzstandard nutzen.226 Damit steigt der Druck 

auf alle auch nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen, die international 

agieren, einen zusätzlichen Abschluss nach IFRS zu erstellen. 

 

Seit der Einführung des Ratings nach Basel II müssen auch deutsche 

KMUs umdenken, da für die meisten mittelständischen Unternehmen Fi-

nanzierungsmöglichkeiten bei Kreditinstituten notwendig sind. „Somit sind 

                                                 
224

 Eigene Darstellung 
225

 Zugehör, P. in nwb StuB, Stetigkeitsgrundsatz nach BilMoG, S. I 
226

 Vgl. Zugehör, P. in nwb StuB, Stetigkeitsgrundsatz nach BilMoG, S. I 
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diese Unternehmen gezwungen, Methoden und Lösungen zu finden, ihr 

Rating zu verbessern. Grundlage hierfür könnte eine Umstellung des Jah-

resabschlusses auf IAS/IFRS sein.“227 Verschärft wird diese Debatte auch 

durch die derzeit massive internationale Bankenkrise, deren Auswirkun-

gen noch nicht absehbar sind. 

 

Der Standardentwurf IFRS-SME des IASB, der die umfangreichen IFRS 

full auch für nichtkapitalmarktorientierten Unternehmen anwendbar ma-

chen soll, stößt jedoch auf Kritik. Als Hauptkritikpunkt wird die enorm stei-

gende Belastung für die KMUs genannt, da neben der Erstellung des ED-

IFRS-SME Jahresabschlusses ein weiterer Abschluss nach handelsrecht-

lichen Grundsätzen zu erstellen ist. Desweiteren wird die Eigenständigkeit 

des ED-IFRS-SME aufgrund zahlreicher Verweise228 in Frage gestellt.229 

Damit müssen die Anwender der ED-IFRS-SME auch zusätzlich die IFRS 

full kennen. Dies führt zu weiteren Belastungen für KMUs. Besonders für 

Familienunternehmen sind die Regelungen über die Abgrenzung von Ei-

gen- und Fremdkapital problematisch. Im schlimmsten Fall könnten deut-

sche Familienunternehmen nach der Umstellung nahezu ohne Eigenkapi-

tal dastehen.230 

 

Auch der deutsche Gesetzgeber hat die Entwicklung hin zu international 

vergleichbaren Jahresabschlüssen erkannt. Die Bundesregierung will das 

HGB zu einer wettbewerbsfähigen IFRS-Alternative weiterentwickeln und 

hat am 21. Mai 2008 einen Regierungsentwurf des Gesetzes zur Moderni-

sierung des Bilanzrechts veröffentlicht.231 Damit plant die Bundesregie-

rung die umfangreichste Modernisierung des Handelsrechts seit 1985.232 

 

Die Entwicklung der internationalen und nationalen Rechnungslegungs-

grundsätze bleibt somit abzuwarten.  

 

                                                 
227

 Groh, Bilanzierung nach IAS/IFRS im deutschen Mittelstand, S. 2 
228

 Z.B. Segmentberichterstattung nach ED-IFRS-SME 31.1 
229

 Vgl. Bundessteuerberaterkammer (2007), S. 2-3 
230

 Vgl. Controlling – Portal (2007), unter: http://www.controllingportal.de/Fachinfo/IAS---

IFRS/Entwurf-der-IFRS-fuer-den-Mittelstand-enttaeuscht.html  
231

 Vgl. KPMG (2008), unter: http://www.kpmg.de/Themen/2631.htm  
232

 Die geplanten Änderungen des HGB können unter: http://www.warth-

klein.de/downloads/synopse_bilmog.pdf abgerufen werden. 
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Für Entwickler und Berater für BI-Lösungen steigt unterdessen die Anfor-

derung, die anstehenden Änderungen der Regelwerke in die Anwendun-

gen zu implementieren und die Anwender zu schulen, damit diese nicht 

ins „kalte Wasser springen“ müssen. Das Unternehmen „pmOne“ stellt 

sich dieser Herausforderung mit der vollständig integrierten Anwendung 

„oneFinance“ und dem notwendigen Wissen über internationale und nati-

onale Rechnungslegungsvorschriften. 
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